
 

Entwurf EU-Leitlinien für 
staatliche Beihilfen für Flughäfen 
und Luftverkehrsgesellschaften

Satellitennavigationssysteme 
erhöhen die Luftraumkapazität

» » » » » » » BMVBS – Privatpilotenlizenz im gewerblichen Luftverkehr » » » » » » »

   
   

   
   

  A
us

g
ab

e 
31

   
3.

20
13

 
IS

SN
 1

86
2-

6
81

5 
Pr

es
se

ve
rö

ff
en

tl
ic

h
un

g
 d

es
 V

er
b

an
d

s 
d

er
 L

uf
tf

ah
rt

sa
ch

ve
rs

tä
n

d
ig

en
 

   
   

   
   

  A
us

g
ab

e 
31

   
3.

20
13

 
IS

SN
 1

86
2-

6
81

5 
Pr

es
se

ve
rö

ff
en

tl
ic

h
un

g
 d

es
 V

er
b

an
d

s 
d

er
 L

uf
tf

ah
rt

sa
ch

ve
rs

tä
n

d
ig

en
 

av
ia

tio
n 

ne
w

s

for law and maintenance for law and maintenance for law and maintenance for law and maintenance 
aviation newsaviation newsgerman

Verband der Luftfahrtsachverständigen

           Ausgabe: 3.2013
aviation news

 Erscheinungsweise vierteljährlich   13. Jahrgang  Preis 3,- EURO 

 ©
 p

.a
.r

.k
.



www.aero-expo.com

The Global Show
for General Aviation

EDNY: N 47 40.3  E 009 30.7

9. – 12. April 2014
Messe Friedrichshafen, Bodensee

Gold-Sponsor:

• Engine Area

• Avionics Avenue

• UAV Expo

• AEROCareer

• e-fl ight expo

13004-AERO-2014-M09-210x297.indd   1 24.07.13   13:28



www.aero-expo.com

The Global Show
for General Aviation

EDNY: N 47 40.3  E 009 30.7

9. – 12. April 2014
Messe Friedrichshafen, Bodensee

Gold-Sponsor:

• Engine Area

• Avionics Avenue

• UAV Expo

• AEROCareer

• e-fl ight expo

13004-AERO-2014-M09-210x297.indd   1 24.07.13   13:28

aviation news 3

Liebe Leserinnen und Leser,

es tut sich was an der Europäischen Lizenz-
front! Bereits im Editorial des letzten Heftes
(GAN 2013-2) hatte ich darüber berichtet,
dass das Ministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) sich 
unmittelbar nach der letzten AERO 2013 
in Friedrichshafen und drei Wochen 
nach Inkrafttreten des Europäischen Li-
zenzrechts auch in der Bundesrepublik 
Deutschland, vermutlich aufgrund der 
massiven Vorstöße der großen deutschen
Luftfahrtverbände, so insbesondere der 
AOPA Germany und des DAeC, veran-
lasst sah, endlich einen Vorstoß bei der 
Europäischen Kommission zu unter-
nehmen. Dies hätte bereits in den Bera-
tungen vor Verabschiedung der RU-VO 
Nr.1178/2011 erfolgen müssen, zumin-
dest aber in dem „Nachdenkjahr“ vom 
8.4.2012 bis zum 7.4.2013. Hier hatte
das BMVBS nach einer veranlassten 
Änderung der Übergangsvorschriften in 
der EU-VO 1178/2011 eine „Galgenfrist“ 
herausgeschunden, um die Einführung 
für Deutschland in geordneten Bahnen 
sicherzustellen. Diese Jahresfrist war 
offensichtlich zu kurz, es bedurfte weite-
rer drei Wochen nach Inkrafttreten und 
des Einsatzes der Verbände. Das Kind 
war also bereits in den Brunnen gefallen. 

Und nun ging alles ganz schnell: Der 
Vorstoß Deutschlands, den Privatpilo-
ten Deutschlands und der anderen EU-
Länder wie bisher die Möglichkeit zu 
geben, zu Privatfl ügen auch mal Gäste 
oder eigene Fliegerkameraden – mit 
Flugschein – mitzunehmen, ohne gleich 
in die gewerbliche Fliegerei abzurut-
schen, traf auch bei einigen anderen EU-
Ländern und der Kommission auf offene 
Ohren. Das EASA-Komitee be-handelte 
den Vorstoß in seiner Sitzung vom 10.-
12.07.2013 und kam zu dem Ergebnis, die 
EU-VOen 965/2012 sowie 1178/2011 so 
zu ändern, dass der Umfang der nichtge-
werblichen Betätigung von Privatpiloten 
klargestellt und in den lizenzrechtlichen 
Bestimmungen auch eindeutig präzisiert 
werden soll. 

Die Änderungen sollen beinhalten, dass 
Gastfl üge von Inhabern von Privatpiloten-
lizenzen in folgendem Umfang gegen 
Entgelt durchgeführt werden können:

1. Selbstkostenfl üge durch Privatpersonen 
mit Luftfahrzeugen, die für bis zu sechs 
Personen zugelassen sind, wenn die Flug-
kosten durch alle Personen getragen wer-
den (anteilig auch durch den Piloten).
2. Wettbewerbs- oder Schaufl üge. Hierbei 
können neben den Selbstkosten auch jährli-
che Kosten anteilig geltend gemacht sowie 
Preisgelder angenommen werden.
3. Einweisungsfl üge durch Organisationen 
(Vereine, Verbände) oder Ausbildungs-
organisationen nach der Verordnung (EU) 
Nr. 1178/2011, deren Ziel die Ausbildung 
zum oder die Förderung des Luftsports ist.
4. Absetzfl üge von Fallschirmspringern, 
Schleppfl üge für Segelfl ugzeuge oder 
Kunstfl üge durch Organisationen (Vereine, 
Verbände) oder Ausbildungsorganisationen 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011, 
deren Ziel die Ausbildung zum oder die 
Förderung des Luftsports ist.

Dies ist allerdings noch kein geltendes 
Recht, sondern muss erst noch von den 
EU-Gremien verabschiedet und veröffent-
licht werden. Mit einer Verabschiedung soll 
im Laufe des September 2013 zu rechnen 
sein, mit der Veröffentlichung – und dem 
Inkrafttreten – vermutlich nicht vor Januar 
2013. Man darf sich also auf die Ände-
rungen freuen, aber noch nicht danach 
verfahren. Es gelten die verabschiedeten 
und veröffentlichten EU-VOen 965/2012 
und 1178/2011, bis die Änderungen in 
Kraft getreten sein werden. Wer sich – bis 
zu den Änderungen – nicht an das derzeit 
geltende Recht hält, kann im Schadens-
fall in erhebliche versicherungsrechtliche 
Schwierigkeiten geraten.

Das vollständige Schreiben des BMVBS 
vom 16.07.2013 haben wir zur konkreten 
Information auf Seite 4 und 5 abgedruckt.

 Ihr Wolfgang Hirsch

Editorial

 Wolfgang Hirsch

Editorial
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Verteilung der Sende- und Empfangsanlagen auf dem Flughafen Zürich 
(Quelle: BFU Untersuchungsbericht No. 2113)
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Bekanntlich kann man nur gemeinsam 
singen, aber nicht gemeinsam reden. 
Denn wenn dies alle gleichzeitig tun, ent-
steht ein Durcheinander und keiner kann 

den anderen richtig verstehen. Was für 
die Konversation zwischen Menschen
gilt, hat auch bei der Durchführung des
Funksprechverkehrs seine Berechtigung. 

Im extremen Fall kann ein solches Verhal-
ten zu gefährlichen Situationen im Luft-
verkehr führen. Was ein Vorfall beweist, 
der sich am 18. Juni 2010 am Flughafen 
Zürich ereignet hat. Da hatten zwei Luft-
fahrzeuge, ein A340 der Thai Airways 
International (HS-TNA) und eine ATR-42 
der Blue Islands (G-DRFC), ihren Start-
lauf (Take-Off-Run) auf zwei verschiede-
nen, sich kreuzenden Pisten gleichzeitig 
begonnen. Die Untersuchungen zu die-
sem Zwischenfall wurden von der Schwei-
zer Unfalluntersuchungsstelle BFU (Büro 
für Flugunfalluntersuchungen) durchge-
führt. Der abschließende Bericht trägt 
das Aktenzeichen 2113 und kann auf der 
Homepage der BFU (www.bfu.admin.ch) 
abgerufen werden.

Der Zwischenfall von Zürich
Um 12:00:30 UTC wurde der A340, der 
als THA 971 zum Suvarnabhumi-Flugha-
fen von Bangkok unterwegs war, zum 
Startpunkt der Piste 16 freigegeben. Kurz 
darauf, um 12:01:33 UTC wurde die ATR-
42 (BCI 937) angewiesen, zum Startpunkt 
auf der Piste 28 zu rollen. Gleichzeitig 
wurde der ATR-Crew mitgeteilt, dass sie 
die Startfreigabe erst in sieben Minuten 
erwarten könne. 

Um 12:02:26 UTC erhielt der A340 die 
Startfreigabe: „Thai nine seven one, wind 
two six zero degrees, seven knots, runway 
16, cleared for take-off!“ Die Besatzung 
bestätigte die Freigabe und leitete unmit-
telbar danach den Startlauf ein. Gleich-
zeitig bestätigte auch BCI 937 die für THA 
971 bestimmte Freigabe und setzte ihr 
Flugzeug in Bewegung. Allerdings hatte 
der Controller dies nicht mitbekommen 
(auch auf dem Tonband war dies später 
nicht zu hören), eine am Rollhalt wartende 
Maschine der British Airways (BAW 713) 
jedoch schon. Deren Besatzung infor-
mierte den Towercontroller sofort („Ah, 
You may have two aircraft taking off at 
the moment“), worauf dieser sofort die 
Besatzung der ATR-42 anwies, den Start 
abzubrechen: „Blue Island nine three seven
hold, hold position, Blue Island nine three 

Nur singen kann man gemeinsam

Werner Fischbach



Thai Airways A340 - ohne Probleme auf der 16 gestartet (Foto: W.. Fischbach)
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seven, hold position, Stopp now!“ Die 
ATR-Besatzung folgte dieser Anweisung 
und verließ die Piste 28. Bis zur Kreuzung 
mit der Piste 16/34 waren es noch etwa 
750 Meter. Der A340 führte seinen Start 
problemlos durch.

Nun soll hier nicht gefragt werden, wes-
halb die Besatzung der ATR-42 die Start-
freigabe, die nicht für sie bestimmt war, 
auf sich bezogen hatte. Denn der Cont-
roller hatte nicht nur den Flug der Thai 
Airways präzise angesprochen, sondern 
bei der Freigabe auch noch die entspre-
chende Piste (runway 16) angegeben. 
Vielmehr ist zu fragen, weshalb der 
Controller die Meldung der ATR-42 nicht 
mitbekommen hatte. Denn normalerweise
hören die Controller ein Pfeifen auf der Fre-
quenz, wenn zwei Stationen gleichzeitig
auf derselben senden. 

Desweiteren muss auch die Frage erlaubt 
sein, ob der Controller so schnell reagiert 
hätte, wenn die Besatzung des British Air-
ways – Flugs die Meldung der ATR-Besat-
zung nicht mitgehört und den Towerlotsen 
nicht umgehend entsprechend informiert 
hätte. Aber wie meist bei derartigen 
Zwischenfällen kommen mehrere Dinge 
zusammen, die in den Unfallberichten als 
„contributing factors“ aufgeführt werden. 
Zum Beispiel, dass am Flughafen Bauar-
beiten durchgeführt wurden und dadurch 
die Sicht des Controllers zur Schwelle der 
Piste 28 eingeschränkt war. Zusätzlich 
hatte das SAMAX/RIMCAS-System offen-
bar nicht so gearbeitet, wie dies seine 
Erfi nder sich eigentlich vorgestellt hatten. 
Denn dieses als Swiss Airport Movement 
Area Control System (SAMAX) und das 
dazugehörende Runway Incursion Mo-
nitoring and Confl ict Alert Subsystem 
(RIMCAS) bezeichneten Einrichtungen 
waren unter anderem entwickelt worden, 
um die Controller vor sich anbahnenden 
Konfl ikten, die sich aufgrund der beiden 
kreuzenden Pisten 10/28 und 16/34 erge-

ben konnten, zu warnen. Eigentlich eine 
sinnvolle Einrichtung. Ein Blick auf die Flug-
hafenkarte von Zürich zeigt, dass dieser 
Airport für die Controller nicht ganz ein-
fach zu arbeiten ist. Die Kreuzung der bei-
den Pisten ist nur eines der Probleme, mit 
denen sie sich auseinanderzusetzen ha-
ben. Allerdings war RIMCAS, das am 31. 
Mai 2010 eingeführt worden war, noch 
nicht so richtig ausgereift. Es informierte 
den Controller erst, nachdem die ATR-42 
den Start bereits abgebrochen hatte.

Der Grund, weshalb der Controller die Mel-
dung der ATR-42 nicht gehört hatte, liegt 
in der Anordnung der auf dem Flughafen 
installierten Funkempfangsanlagen und 
der (automatisch) vorgewählte Modus 
derselben. Diese Funktion wird als „Best 
Signal Selection (BSS)“ bezeichnet. Bei 
diesem Zwischenfall war die als „Sumpf“ 
bezeichnete Empfangsstation automa-
tisch als die beste Station ausgewählt. Dies 
ergab, dass der A340 gegenüber der ATR-
42 ganz einfach in der besseren Position 
war (siehe Karte) und die Meldung der 
Blue Island – Besatzung unterdrückt wur-
de. Allerdings war die Meldung der ATR-
42 („We´re cleared for take-off, Blue Island 
nine three seven“) vom „Emergency Radio
System“ registriert und aufgezeichnet wor-
den, der Controller konnte dies jedoch 
nicht hören.

Gleichzeitiges Senden auf einer Frequenz
Wie bereits erwähnt können die Controller 
ganz gut feststellen, wenn zwei Stationen 
gleichzeitig auf einer Frequenz senden. 
Zum einen durch entsprechende Pfeiftöne 
und zum anderen, weil die „schwächere“ 
Station oftmals zeitversetzt zu der „stärke-
ren“ sendet. Meist ist dann noch ein Teil 
ihrer Meldung zu hören und der Controller 
kann entsprechend reagieren.

Doch moderne Technik hat hin und wieder 
auch ihre Nachteile. So zum Beispiel bei 
den heute verwendeten Sendeanlagen 

an Bord von Luftfahrzeugen. Denn diese 
sind mit Frequenzgeneratoren („frequence 
synthesizers“) ausgestattet, die sehr 
präzise auf der vorgewählten Frequenz 
senden. Wenn dies nun zwei dieser Sen-
der gleichzeitig tun, dann wird auch wei-
terhin ein Pfeifton generiert. Aber dieser 
ist so leise, dass er vom Menschen nicht 
gehört werden kann. 

Was also tun, wenn die „schwächere“ 
Station zur selben Zeit eine kürzere Mel-
dung wie die „stärkere“ absetzt und der 
dadurch generierte Pfeifton vom mensch-
lichen Gehör nicht mehr aufgefasst wer-
den kann? Die Hoffnung, dass der „Liebe 
Gott“ seinen berühmten Daumen betätigt 
und eine dadurch entstehende kritische 
Situation gerade noch einmal gut aus-
gehen lässt, ist nicht wirklich eine Hilfe. 
Sinnvoller scheint es, nach technischen 
Lösungen zu suchen. So zum Beispiel, 
um den bereits erwähnten Pfeifton so 
zu gestalten, dass er von den Controllern 
wieder gehört werden kann. Oder für die 
Funkgeräte, insbesondere bei jenen an 
Bord der Luftfahrzeuge, eine „Anti-Blocki-
er-Einrichtung“ zu entwickeln.

So lange diese Möglichkeiten nicht umge-
setzt werden können bzw. Industrie und 
Fluggesellschaften dies aus Kostengrün-
den nicht favorisieren, bleibt eigentlich 
nur der Weg einer strikten Funkdisziplin 
(„good R/T practises“). So wie diese im 
ICAO-Dokument 4444 festgelegt ist. Zum 
Beispiel den Flugfunk genau zu verfolgen 
und erst einmal in die Frequenz reinzu-
hören, bevor die Mikrofontaste gedrückt 
wird. Oder im Zweifelsfall noch einmal 
nachzufragen, ob eine bestimmte Frei-
gabe auch für ihn bzw. für sie bestimmt 
ist. Wer so handelt, fällt dem Controller 
nicht lästig, sondern handelt professio-
nell. Auch wenn dieser bei einem hohen 
Verkehrsaufkommen zunächst einmal 
unwirsch antwortet. Nicht zu vergessen 
die „situational awareness“. Also zu ver-
suchen, genau mitzubekommen, was 
sich auf der Freqeunz so abspielt und 
daraus zu schließen, was die anderen so 
machen. Dazu gehört gegebenenfalls 
auch, den Controller sofort zu informie-
ren, wenn zwei Stationen gleichzeitig 
senden und sich gegenseitig blockieren. 
So wie es die British Airways – Besatzung 
in Zürich getan hat.

 © Werner Fischbach



aviation news8 Historie

Wie die spanische BÜCKER 131 
an Deutschlands Himmel kam –
Teil 2

Sie war vernichtend. Das Ministerium hat 
keinerlei Unterlagen zu diesem Flugzeug, 
es gibt keine Lufttüchtigkeitsbescheini-
gungen, weder militärisch noch zivil. 
Natürlich informierte ich Hans und Ru-
dolf laufend über den Stand der Sache. 
Dann kam Hans aufgrund seiner guten 
Beziehungen an die Kopie einer zivilen 
Zulassung von einer 1.131, die von einem 
IBERIA Flugkapitän persönlich genutzt 
wurde. Ich war laufend im Gespräch mit 
Herrn Leifhelm, dem Sachbearbeiter vom 
LBA, der von mir ebenfalls informiert war. 
Wir beschlossen das Luftfahrtministerium 
in Madrid zu besuchen um eine Klärung 
vor Ort zu erreichen. Am 23.November 
fl og ich früh mit unserer 421 nach Braun-
schweig und nahm Herrn Koplin, Chef 
des LBA, und Herrn Leifhelm als Passagie-
re auf und fl og über Toulouse nach Ma-
drid Quadro Vientos. Hans Dittes war mit 
Walther Balan befreundet, der in Madrid 
wohnte und perfekt spanisch sprach. Er 
hat uns in der Sache als Dolmetscher we-
sentliche Dienste geleistet. 
Wir vier gingen ins Ministerium. Wir wur-
den zu Oberst Nadal geführt, der sowohl 
für militärische als auch zivile Luftfahrt 
zuständig war. Nach der üblichen Vorstel-
lung der Besucher kamen wir zur Sache. 
Dabei legten wir Oberst Nadal die Kopie 
der zivilen Zulassung der 1.131 Kennzei-
chen EC-BKA vor. Er lachte, offensichtlich 
kannte er das Papier, und erklärte, dass 
diese Zulassung zwischen guten Freun-
den bei der IBERIA und dem Ministeri-
um erstellt wurde und keinen amtlichen 
Vorgang als Hintergrund hat. Ein Überra-
schungsmoment für unsere LBA-Herrn. 
Ich bin Oberst Nadal noch heute für seine 
Offenheit dankbar. Ein Vorgang der bei 
uns mindestens ein Disziplinarverfahren 
ausgelöst hätte, oder mehr. Aber wir wa-
ren damit keinen Schritt weiter. Wir verab-
schiedeten uns um am anderen Tag wie-
der zu kommen, um in der Sache weiter 
zu beraten. 
Am Abend Besuch in der Taverne. Wir be-
rieten was man jetzt noch machen kann. 
Die Frage ging an die Herrn des LBA. Zu 
meiner Freude reagierten sie konstruk-

tiv. Man lästert zeitweise, die Beamten 
suchen immer nach den Paragrafen wo 
es nicht geht. Keine Spur in diesem Fall. 
Herr Koplin und Herr Leifhelm diskutier-
ten alle Möglichkeiten durch um die 1.131 
in Deutschland zuzulassen. Ich glaube es 
war so gegen zwei Uhr, als die Lösung 
gefunden war. Man brauchte von Oberst 
Nadal eine Erklärung, dass das Flugzeug 
in allen Komponenten nach deutscher 
Luftfahrtnorm gebaut wurde. Dies gilt 
auch für die Bauabweichungen. So hat 
z.B. die 1.131 Stahlrohre mit 1mm Wand-
stärke, die 131 mit 0,75 mm. Es wurde 
erwartet, dass Oberst Nadal eine solche 
Bestätigung ausstellen kann, was andern-
tags auch problemlos geschah. Damit 
war der kritische Punkt überwunden, wir 
fl ogen wieder nach Braunschweig und 
bedankten uns bei den LBA-Herren. Der 
Flug war zwar teuer, aber ermöglichte 
nach all den "geht nicht", endlich einen 
Durchbruch. 
Nun begann die eigentliche Arbeit für die 
vereinfachte Musterprüfung. Zunächst 
stand die Übersetzung des spanischen 
Flughandbuches und des Wartungs- 
Handbuches an. Ich hatte eine deutsche 
Frau im Bekanntenkreis, die ln Chile auf-
gewachsen war, und auch in der VHS 
als spanisch-Lehrerin tätig war. Da sie 
von Fliegerei und Technik keine Ahnung 
hatte, war die Übersetzung nicht einfach. 
Z.B. hat der Motor einen Klapperstorch 
sagte sie, nach einigem hinterfragen kam 
heraus, dass die Kurbelwelle gemeint 
war. Das Flugzeug hat eine Schwanzrolle 
übersetzte sie, da konnte nur das Sporn-
rad gemeint sein. Aber wir schafften es, 
alles Wesentliche zu übersetzen. Mein 
Freund Toni Gönner, Manching, ebenso 
ein Bücker-Fan, erklärte sich Bereit, das 
Wartungshandbuch zu schreiben, wäh-
rend ich das Flughandbuch schrieb. (Drei 
Tage am Strand von Korfu um alle Stö-
rungen zu meiden) Das LBA verlangte 
für die eingeführten C.A.S.A.-Bücker die 
umfassende Nachprüfung nur in dafür 
geeigneten Betrieben durch zu führen. 
Als hierfür geeignet wurden folgende Be-
triebe ausgewählt: Für die Zelle Firma Bitz, 

Augsburg, Für den Motor Firma Kula, Ess-
lingen Für den Propeller Firma Hoffmann, 
Rosenheim. 
Am 2.Mai 1978 fand deshalb in Augsburg 
eine Besprechung mit den Beteiligten Fir-
men und dem LBA statt. Siehe hierzu das 
Protokoll vom 5. Mai 1978 (siehe rechts, 
Fortsetzung folgt). Darin wurden die wei-
teren Aufgaben und Vorgehensweise für 
die Musterzulassung besprochen. Am 
Abend lud Die Firma Bitz, Herr Griener, 
zum landsknecht-Essen im Kellerlokal ein. 
Es folgten nun Messfl üge zur Prüfung der 
Flugleistungen, und des Lärms ln Man-
ching, Oberpfaffenhofen bei der DLVR 
und in Schwäbisch Hall. Herr Leifhelm, 
LBA-Sachbearbeiter, reiste nach Schwä-
bisch Hall um sich von den Flugleistungen 
zu Überzeugen. Wir erfl ogen gemeinsam 
z.B die Vne, indem wir die Bücker stürz-
ten. Bei 300 km/h war die Motordrehzahl 
bei Leerlaufstellung am roten Strich. Da-
mit war die Vne auf 300 km/h festge-
legt, obwohl im spanischen Handbuch 
360 km/h stand. 
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, 
dass in Spanien die Luftwaffe alle ihre 
Bücker 1.131 verkauft. Viele gingen be-
reits nach USA. Es setzte ein regelrechter 
Run auf diese Flugzeuge ein. Hans Dittes 
und Dr. Kunz kauften je drei Bücker 1.131, 
die wir im Juli 1978 in Reus abholten Es 
waren die D-EOGG, D-EOMM, D-EOII, 
D-EEVV, D-EEQP und D-EEQM. Wir fl o-
gen über Barcelona, wo wir sechs Bücker 
von einem Airliner durch landescheinwer-
ferblinken begrüßt wurden, weiter über 
lion nach Freiburg. Anderntags fl ogen die 
D-EE-nach Mannheim und die D-EO-
nach Schwäbisch Hall. Über diesen Ver-
bandsfl ug wurde in der Presse berich-
tet. Ein Reporter war die ganze Strecke 
mitgefl ogen.

 © Helmut Hüfner
 Fortsetzung folgt!

Helmut Hüfner
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Entwurf EU-Leitlinien für 
staatliche Beihilfen für Flughäfen 
und Luftverkehrsgesellschaften – 
Teil 1

Die Europäische Kommission stellt derzeit 
ihren Entwurf für neue EU-Leitlinien für 
staatliche Beihilfen für Flughäfen und Luft-
verkehrsgesellschaften vor.
Sie zeigt allerdings schon in struktureller 
Sicht, wie unklar zum gegenwärtigen Zeit-
punkt Ziel und Mittel der Leitlinie zu be-
greifen sind. Den Mitgliedstaaten kommt 
in der Diskussion um diese Leitlinien in vie-
lerlei Hinsicht eine besondere Bedeutung 
zu. Einerseits formuliert die Kommission 
durchaus verbindliche Zielvorstellungen 
und Grenzwerte, die jedoch allein durch 
zu enge Grenzwerte einen später den 
Mitgliedsstaaten übergebenen Vollzugs-
rahmen substantiell einengen. Zudem 
erwartet die Kommission eine nationale 
Herangehensweise an das Thema. Die 
nationale Umsetzung muss dann aber 
auch sowohl den politischen Maßgaben 
der Bundesregierung als auch denen der 
Länder, in deren Kompetenz schließlich 
zentrale Flugplatzfragen stehen, Rechnung 
tragen.
Die Leitlinie mit ihren teilweise wider-
sprüchlichen, unkonkreten Überlegungen 
und willkürlichen Festlegungen schafft da-
her in ihrer aktuellen Ausformulierung kei-
nen genügend verlässlichen Handlungs-
rahmen.
Vor dem Hintergrund der Motivation der 
Leitlinie, gewissermaßen „auf den Start-/
Landebahnen der Flugplätze und Flughä-
fen“ den Konkurrenzkampf der Luftver-
kehrsgesellschaften (LVG) untereinander 
zu schlichten oder wenigstens zu regulie-
ren, stellt die Leitlinie ihren eigenen Zweck 
fast schon in Frage.
Deutschland sollte sich deshalb klar ge-
gen einige der geäußerten Gedanken 
und Erwägungen aussprechen; wir bitten 
dringend die in Rd.Nr. 123 vorgesehene 
uneingeschränkte Zustimmung des Mit-
gliedstaats zu den vorgeschlagenen Maß-
nahmen zu versagen und unterstützen 
gerne eine ausführliche Stellungnahme.
Unsere Stellungnahme ist durch einige 
Kernsätze geprägt, die wir im folgenden 
kurz vorab nennen wollen:
I. Die Leitlinie betrachtet Flughäfen und 
Flugplätze undifferenziert neben den 

Luftverkehrsgesellschaften als Teilnehmer 
am Markt und damit am Wettbewerb im 
Luftverkehr. Sie übersieht dabei, dass der 
zahlenmäßig weit überwiegende Teil des 
Luftverkehrs nicht im Linienfl ugbetrieb, 
sondern in der allgemeinen Luftfahrt und 
im Geschäftsreiseverkehr stattfi ndet.
II. Die Leitlinie versucht ein erkennbar 
akutes Problem, nämlich den Wettbewerb 
unter den Luftverkehrsgesellschaften, auf 
der Plattform, auf der sich dieser Wett-
bewerb abspielt, zu lösen. Die Flughäfen 
selber sind aber in den selteneren Fällen 
die zu regulierenden Wettbewerber. Die 
auch mit Blick auf die seit längerem u.a. 
von der Deutschen Lufthansa zunächst im 
Rahmen der „Initiative Luftverkehr“ geführ-
te Diskussion um den Sinn von Regional-
fl ughäfen ist damit erkennbarer Vorreiter 
dieser Leitlinie.
III. Die Leitlinie betrachtet dennoch die – 
überwiegend vermeintliche – Konkurrenz 
unter den Infrastrukturträgern als reines 
wettbewerbspolitisches und -rechtliches 
Problem. Sie übersieht dabei die wesent-
lich wichtigere volkswirtschaftliche und 
damit wirtschafts- und verkehrspolitische 
Bedeutung eben dieser Infrastrukturein-
richtungen.
IV. Die Detaillierung der Leitlinien in den 
relevanten Eckwerten engt den Spielraum 
der Mitgliedsstaaten erheblich ein und 
drängt den Subsidiaritätsgrundsatz unnötig
stark in den Hintergrund.
V. Die Betrachtung der Infrastruktur selber 
erfolgt undifferenziert nach ihrer rein öko-
nomischen Kosten- oder Ertragsrelevanz. 
Dabei wird übersehen, dass die betroffe-
nen Flughäfen wesentliche Teile ihrer In-
frastruktur nicht nur unter ökonomischen 
Aspekten, sondern auch ihrer öffentli-
chen Betriebspfl icht geschuldet betreiben 
(müssen!). Die nach nationalem Luftver-
kehrsrecht für den Flughafenbetrieb und 
jede seiner Änderungen vorzuhaltenden 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen 
sind hierfür – jedenfalls nach deutschem 
Recht – Beleg genug.
VI. Der Wettbewerbsgedanke, auf den 
die Leitlinien vor allem abstellen, wird in 
der Leitlinie selbst verengt auf einen ver-

meintlichen Wettbewerb zwischen den 
Infrastruktureinrichtungen. Diese Einrich-
tungen sind jedoch Voraussetzungen für 
den Wettbewerb der Regionen unterein-
ander. Dieser wiederum wird vom europä-
ischen Gedanken gestützt und gefördert. 
Das zweite fördern, das erste aber regu-
lieren zu wollen ist ein Widerspruch in sich. 
Der Entwurf der Kommission ist in sich 
nicht schlüssig und teilweise inkonse-
quent. Darüber hinaus setzt er richtige 
Erwägungen falsch und teilweise gar nicht 
um, während die unterschiedlichen Funk-
tionen einer Luftverkehrsgesellschaft als 
reines Wirtschaftsunternehmen und die 
eines Flughafens als Verkehrsinfrastruktur 
unzureichend Berücksichtigung fi nden. 
Vielmehr werden Luftverkehrsgesellschaf-
ten und Flughäfen meist undifferenziert 
in einen Topf geworfen, was zu dem be-
fremdlichen Eindruck führt, dass der Staat 
und seine Verantwortungen abgeschafft 
werden sollen.
Die ungenaue Abgrenzung zwischen der 
Funktion eines Flugplatzes oder Flugha-
fens (im folgenden unterschiedslos als 
Flugplatz bezeichnet) als reinem Wirt-
schaftsunternehmens und seiner Aufgabe 
einer der Träger der staatlichen Daseins-
vorsorge zu sein, ist der Hauptgrund, dass 
der Entwurf der Kommission unausgegli-
chen und untauglich ist.
Der jetzige Entwurf ist allenfalls ein Ver-
such der Wettbewerbsproblematik in der 
Airline-Industrie Herr zu werden, wobei 
nicht wieder gut zu machende Kollate-
ralschäden bei den Infrastrukturen in Kauf 
genommen werden. Betroffen sind dabei 
keineswegs nur die kleinen Flugplätze 
unter 1 Mio. bzw. 3 Mio. Passagiere, son-
dern alle Flughäfen und Landeplätze mit 
schlussendlich negativen Folgen für Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie die Luftver-
kehrsgesellschaften.
Die Ziele der Kommission zur Eindäm-
mung der Wettbewerbsverzerrung durch 
Flughafensubvention teilen wir. Allerdings 
hat dies stets unter dem Vorbehalt der 
Verkehrsfunktion und staatlichen Daseins-
vorsorge zu geschehen. Dafür bietet die 
Leitlinie zwar viele Ansätze, sie reduziert 

Thomas Mayer, Geschäftsführer der IDRF
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aber ihre Ableitungen im Wesentlichen auf 
Probleme der Wettbewerbsverzerrung. Für 
eine eindeutigere Leitlinie, wie sie von den 
Mitgliedstaaten und den Luftfahrtverbän-
den gefordert wurde, sollten daher im Ein-
zelnen die folgenden eher gesellschafts-, 
wirtschafts- und verkehrspolitisch gepräg-
ten Überlegungen zum Tragen kommen:
Zu Rd.Nr. 5, 6 und 7:
Es ist grundsätzlich falsch die kleinen 
Flughäfen nur unter dem Kriterium der 
Passagierzahlen zu betrachten. Die Auf-
gaben der kleineren Flughäfen bestehen 
insbesondere nicht im Abfertigen von 
Passagieren für Luftverkehrsgesellschaf-
ten, sondern sie sind vielmehr Infrastruk-
turen für die allgemeine Luftfahrt. Dazu 
gehört nach Europäischer Betrachtung 
jede Luftfahrt, die ihren Anlass nicht in der 
Linien-/Linienähnlichen oder militärischen 
Luftfahrt fi ndet, also z.B. Arbeits- und Ret-
tungsfl iegerei, Piloten-Schulung, Individu-
alreise (insbesondere die Geschäftsluft-
fahrt in vielschichtiger, kommerzieller und 
nicht-kommerzieller Weise) und vieles 
mehr. Diese Abgrenzung und das Wissen 
um die verschiedenen Nutzer von Luftver-
kehrsinfrastrukturen sind umso wichtiger, 
als dort nahezu 2/3 aller Flugbewegun-
gen stattfi nden.
Passagiere im Linien- oder Linienähnlichen 
Verkehr dienen der Konnektivität der Re-
gion und sind oft zur besseren Auslastung 
der Infrastruktur und seiner Dienste ein 
willkommener Kostenteiler. Sie sind Teil 
der Aufgabe eines Flugplatzes, nicht sein 
alleiniger oder hauptsächlicher Inhalt.
Große Verkehrslandeplätze, ob sie ein 
hohes Verkehrsaufkommen, deutlich unter 
1 Mio oder auch nur unter 200.000 Pas-
sagiere verzeichnen, weisen im Übrigen 
sehr viel weniger fi nanzielle Defi zite auf als 
Flughäfen mit zwar höherer Zahl an Pas-
sagieren, dafür aber regional bedingt sehr 
viel geringeren Flugbewegungszahlen.
Den in Rd.Nr. 8 geäußerten Wunsch der 
Kommission ein Beihilfeschema auf Markt-
versagen bzw. auf die Ziele der gemein-
samen europäischen Interessen auszu-
richten, teilen wir. Zu diesen Interessen 
gehören auch ausdrücklich die Förderung 
kleinerer und mittlerer Unternehmen so-
wie Wachstum insgesamt – Ziele also, die 
sich nur mit fl exiblen, zuverlässigen und 
vielfältigen Verkehrssystemen (auch und 
gerade in der Luftfahrt) erreichen lassen. 
Bei der Bewertung von Notwendigkeiten 
einer Infrastruktur darf aber keinesfalls 
das Einzugsgebiet von Luftverkehrsge-
sellschaften der Maßstab sein, wie von 
der Kommission angedacht. Basis jeder 
Infrastrukturentscheidung bildet hingegen 

das Mobilitätsbedürfnis der Gesellschaft 
und Wirtschaft [vergl. hierzu auch der Be-
schluss der deutschen Wirtschaftsminis-
terkonferenz Kiel, Dezember 2012]. Eine 
angemessenere Berücksichtigung dieser 
Bedürfnisse würde das Risikoinfrastruktu-
reller Fehlentscheidungen und fragwür-
diger Förderpraxen deutlich reduzieren. 
Die Ausführungen der Kommission dis-
kutieren aber letzten Endes lediglich das 
Wettbewerbsproblem der Airlines, statt 
mit konkreten Zielformulierungen den 
Mitgliedstaaten Hinweise für ein sinnvolles 
Umsetzungskonzept zu geben.
Wesentliches Element dieser Leitlinie soll-
te sein, zunächst eine Bedarfsanalyse zu 
starten, die alle Aspekte des Luftverkehrs 
beinhaltet und bewertet. In Rd.Nr. 9 er-
wähnt die Kommission selbst die diesen 
Aspekt behandelnde Mitteilung aus dem 
Jahr 2011 zur Flughafenpolitik in der Eu-
ropäischen Union. Der vorliegende Ent-
wurf fokussiert aber statt dessen auf das 
Wettbewerbsproblem der Airlines. Ein feh-
lerhaftes und unzureichendes Verständnis 
der Funktion von Luftverkehrsinfrastruktu-
ren ist die zwangsläufi ge Folge und des-
halb zurückzuweisen.
In Rd.Nr. 11 gehen wir davon aus, dass 
die im Jahr 2011 durchgeführte Konsul-
tation gemeint ist und das Jahr 2001 
lediglich ein Druckfehler darstellt. Wir hat-
ten 2011 bereits auf verschiedene Miss-
stände hingewiesen und ausführlich Stel-
lung genommen. Leider wurde unseren 
Ausführungen nicht genügend Beachtung 
geschenkt; den Fragebogen sowie das Be-
gleitschreiben zur Konsultation hatten wir 
dem BMVBS LR11 ebenso zur Verfügung 
gestellt, wie unsere Reaktion auf den Zwi-
schenbericht der Kommission im Juni letz-
ten Jahres (die Unterlagen sind der Anlage 
nochmals beigefügt).
Richtigerweise stellt die Kommission in 
Rd.Nr. 12 fest, „dass allein die Tatsache, 
dass ein Flughafenbetreiber staatliche 
Beihilfen erhält oder erhalten hat, nicht 
automatisch bedeutet, dass auch die Luft-
verkehrsgesellschaften, die seine Kunden 
sind, als Beihilfeempfänger einzustufen 
sind.“ Leider schenkt die Kommission auch 
in dieser Hinsicht (vgl. oben zu Rd.Nr. 9) 
diesem wichtigen Gedanken im Weiteren 
zu wenig Beachtung. Man sollte die fi xen 
Passagierzahlen und %-Werte allenfalls und 
schadlos im Sinne der Regelungsabsicht 
der Leitlinie den Anwendern der Leitlinie 
als Tendenz anempfehlen und stattdessen 
den Fokus deutlicher auf volkswirtschaftli-
che Bedeutung richten, denn diese sollte 
stets die Motivation bei Infrastruktur- und 
Konnektivitätsfragen sein.

Diese Betrachtung fordert denn auch 
Rd.Nr. 13, was wir ausdrücklich guthei-
ßen. Die positiven Effekte, die sich aus der 
Entwicklung von Infrastrukturen ergeben, 
sollten auch das zentrale Element bei der 
Bewertung etwaiger Beihilfen sein. Der 
Return of Invest im volkswirtschaftlichen 
Sinne ist in allen Studien, die bisher dazu 
in Deutschland getätigt wurden, außeror-
dentlich positiv.
Die Zusammenhänge zwischen Investition 
in Infrastruktur und volkswirtschaftlichem 
Nutzen sind offensichtlich nicht richtig ver-
standen worden, wie sonst ließen sich in 
Rd.Nr. 14 in einem Satz Flughäfen und LVG 
bei den Betriebskosten auf eine Stufe stel-
len. Das widerspricht den Überlegungen 
in Rd.Nr. 12.
Während bei einer Luftverkehrsgesell-
schaft die Betriebskosten über Gewinn/
Verlust entscheiden, sind weite Teile der 
Betriebsaufwendungen an einem Flug-
platz der Sicherheit und Aufrechterhaltung 
der Nutzbarkeit der Infrastruktur geschul-
det. Es ist auch wichtig anzuerkennen, 
dass eine Piste in Form von z.B. 2 km As-
phalt allein nicht genügt. Vielmehr zeigt 
schon die in Deutschland gebräuchliche 
Verwendung des Begriffs „Genehmigung 
der Anlage und des Betriebs eines Flug-
platzes“, dass für eine funktionstüchtige 
Luftverkehrsinfrastruktur deutlich mehr 
benötigt wird; dazu zählen Feuerlösch- 
und Rettungswesen, Anfl ugverfahren, 
ggf. Flugsicherung, Wartung der Befeue-
rungs- und insbesondere der Navigations-
anlagen, Winterdienst, Grünfl ächenpfl ege, 
Wetterbeobachtung, und vieles mehr.
 Fortsetzung folgt!

© Thomas Mayer



Bild 1. Messdaten von zwei Satelliten liefern zwei 
Messpunkte, wovon einer auf Grund seiner ent-
fernten Position im All als unrealistisch entfällt

Bild 2. Erst durch die Messdaten von drei Satel-
litensignalen wird ein Fehler offensichtlich. Der 
Synchronisierungsprozess zwischen Empfänger- 
und Satellitenuhr beginnt

Bild 3. Schneiden sich die Signale von zwei Satel-
liten unter einem spitzen Winkel, so führt das zu 
einem ungenaueren Messergebnis
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Satellitennavigationssysteme erhöhen 
die Luftraumkapazität

Hans-Ulrich Ohl 

Der Anfang
Anfang der 80er Jahre nahm das US – 
Verteidigungsministerium (Department Of 
Defence, (DOD) ein Satelliten-Navigations-
system unter dem Namen “NAVSTAR“ (NA-
Vigation System for Timing And Ranging) 
in Betrieb. Was damals noch einer rein mi-
litärischen Nutzung vorbehalten war, domi-
niert heute allgemein verfügbar unter dem 
Namen „GPS“ (Global Positioning System) 
nicht nur die Luftfahrt, sondern veränderte 
auch alle bis dahin bekannten konventio-
nellen Navigationssysteme nachhaltig. Es 
besteht aus mindestens 24 aktiven und bis 
zu 5 weiteren Reservesatelliten, die in 20200 
Kilometern Höhe (10900 Nautical Miles), 
auf jeweils 6 Umlaufbahnen die Erde im 
11 Std. 58 Min. Rhythmus Umkreisen. Jede 
dieser Umlaufbahnen kreuzt den Äquator 
unter einem Winkel von 55° (Inklinations-
winkel). Bezogen auf unser Erdkoordinaten-
system führt das zu einer Totalüberdeckung 
zwischen den beiden Breitenkreisen 55° 
Süd und Nord. Das System ist so ausgelegt, 
dass mindestens vier GPS-Satelliten gleich-
zeitig an jedem beliebigen Ort der Erde 
rund um die Uhr für navigatorische Zwecke 
empfangen werden können. Eine zwin-
gende Voraussetzung für eine weltweite, 
verlässliche navigatorische Nutzung dieser 
Satellitendaten, war jedoch die Schaffung 
eines neuen, einheitlichen, weltumfassen-
den Erdkoordinaten-Systems. Mit der Ein-
führung des „World Geodatic System 1984“ 
(WGS 84) wurden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen. Die Anerkennung durch 
die „International Civil Aviation Organisati-
on“ (ICAO) als eine Organisation innerhalb 
der „United Nation Organisation“ (UNO), 
schuf die Voraussetzungen für die Einfüh-
rung des WGS 84-Koordinatensystem im 
Luftfahrtbereich. Im Jahr 1989 wurde es 
dann auch für die zivile Luftfahrt verbind-
lich eingeführt, nachdem es von den einzel-
nen Mitgliedstaaten in ihre nationale Luft-
fahrtgesetzgebung integriert worden war. 
Damit waren die legalen Voraussetzungen 
für eine offi zielle navigatorische Nutzung 
weltweit verbindlich geschaffen. Alle daraus 
resultierenden zivilen Planungsunterlagen 
und Betriebsverfahren im nationalen und 

internationalen Luftverkehr, gleich ob nach 
Sichtfl ug- oder Instrumentenfl ugregeln er-
folgten danach ausschließlich auf der Basis 
von WGS 84 - Systemdaten.

Die Funktionsweise
Jede Orts- oder Positionsbestimmung in 
diesem Navigationssystem erfolgt auf der 
Basis einer individuellen Laufzeitmessung 
elektromagnetischer Wellen zwischen den 
beteiligten GPS-Satelliten und dem bord-
seitigen GPS-Navigationsempfänger. Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektro-
magnetischen Wellen beträgt genau 
299 792 488 Meter pro Sekunden, so das 
man über eine Laufzeitmessung die Entfer-
nung zwischen Satelliten und GPS-Emp-
fänger berechnen kann. Jeder der betei-
ligten Satelliten sendet kontinuierlich seine 
Erkennungsdaten wie: Ich bin der Satellit 
„X“, meine Position im Orbit ist „Y“, diese 
Nachricht wurde zum Zeitpunkt „Z“ gesen-
det. Zusätzlich übermittelt der Satellit noch 
weitere Informationen über seine Umlauf-
bahn und seinen Allgemeinzustand (Ephe-
meriden- und Almanachdaten), die von den 
GPS-Empfängern gespeichert werden, um 
sie bei einer späteren Neubestimmung der 
eigenen Position verwenden zu können. 
Um jedoch die eigene Position auf der Erde 
oder im Luftraum ermitteln zu können, ver-
gleicht ein mehrkanaliger GPS-Empfänger 
die Zeit, zu der ein Satellitensignal gesendet 
wurde, mit dem Zeitpunkt des Empfangs. 
Aus den Zeitdifferenzen und den Raumpo-
sitionen der beteiligten Satelliten auf ihren 
Umlaufbahnen zueinander, lassen sich dann 
die Entfernungen zu den einzelnen Satelli-
ten und dem GPS-Empfänger bestimmen. 
Erfolgt dieser Prozess zu allen in Sichtweite 
befi ndlichen Satelliten auf der Basis ihrer un-
terschiedlichen Positionen, so lässt sich über 
eine trigonometrische Funktion, der Stand-
ort des betroffenen GPS-Empfängers nähe-
rungsweise ermitteln (Pseudorange), da bis 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Synchro-
nisierung der GPS-Empfängeruhr mit den 
Satellitenuhren stattgefunden hat. Bewegt 
sich dieser GPS-Empfänger auf oder ober-
halb der Erdoberfl äche, so lässt sich später 
über eine kontinuierliche Neuberechnung 

der jeweiligen Position, sowohl die Bewe-
gungsrichtung als auch die Geschwindig-
keit im Raum oder auf der Erdoberfl äche 
bestimmen.

Auf der Basis welcher Funktionsabläufe 
erfolgt nun aber eine genaue Positions-
bestimmung? Im ersten Bild betragen 
beispielsweise die angenommenen tat-
sächlichen Laufzeiten zum ersten Satelliten 
unrealistische 4 und zum zweiten Satelli-
ten 6 Sekunden. Dadurch entstehen zwei 



Bild 4. Die tatsächliche Position von „A“ kann bei 
einer Auswertung von nur zwei Satellitensignalen 
nicht genau ermittelt werden, da die Empfänge-
ruhr mit den Satellitenuhren noch nicht synchro-
nisiert ist

Bild 5. Nachdem der Synchronisierungsprozess 
abgeschlossen ist, erfolgt eine genaue Zielverfol-
gung 

Bild 6. Je stumpfer die Winkel unter dem sich Sig-
nale schneiden, umso genauer wird die Positions-
bestimmung
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Kreisbögen, die sich an zwei Überlap-
pungspunkten schneiden. Auf Grund einer 
logischen Plausibilitätsüberlegung scheidet 
die zweite Überlappungsposition für alle 
weiteren Betrachtungen aus, weil der sich 
weitab irgendwo im Weltraum befi ndet. Die 
weiteren Betrachtungen konzentrieren sich 
auf den Messpunkt „A“. Angenommen die 
Uhr in dem GPS-Empfänger geht gegen-
über den atomaren Satellitenuhren um eine 
Sekunde vor. Das veranlasst den Bordemp-
fänger zu der Annahme man befände sich 
am Punkt „B“, statt am Punkt „A“, da die 
Laufzeit, wie im zweiten Bild erkennbar, um 
scheinbar eine Sekunde länger gedauert 
hat. Die Kreise, die sich am Punkt „B“ schnei-

den, bezeichnet man in erster Nährung als 
„Pseudoentfernungen“ (Pseudorange), bis 
zu dem Zeitpunkt, wo über einen Anpas-
sungsprozess der GPS-Empfängeruhr (Bias), 
eine präzise Zeitsynchronisierung mit den 
Satellitenuhren stattgefunden hat. Bereits 
bei einem Zeitfehler von nur einer 1/100 sec,
würde der Messfehler bei der Positionsbe-
stimmung zu einer Abweichung von 3000 
Kilometern führen und damit das System 
insgesamt wertlos werden lassen. Will man 
eine 10 Meter Genauigkeit erreichen, so darf 
der Zeitfehler nicht mehr als 0,000 000 03
Sekunden betragen. Da jedoch der Einbau 
einer Atomuhr in einem GPS-Empfänger auf 
Grund seiner Ausmaße und seines Preises 
unrealistisch ist, muss diese zwingend not-
wendige Zeitsynchronisierung zwischen
Satellit- und GPS-Empfängeruhren auf an-
dere Weise erreicht werden.

Erst die Einbeziehung eines dritten Satelliten 
führt zur Lösung des Problems einer genau-
en Ortsbestimmung. Betrachtet man die 
Situation unter der Annahme, dass die GPS-
Empfängeruhr eine Sekunde vorgeht, so 
erhält man drei Schnittpunkte, bei „B,C und 
D“ unter Verwendung von jeweils zwei Sa-
telliten-Entfernungskreisen. Verschiebt man 
nun die Zeit in der Empfängeruhr solange, 
bis sich die drei Schnittpunkte in einem 
gemeinsamen „A“- Schnittpunkt vereinen, 
so hat man den Zeitfehler in der Empfän-
geruhr, wie im dritten Bild zu erkennen ist, 
korrigiert. Beide Uhrensysteme laufen von 
nun an absolut synchron und generieren 
eine relativ genaue geographische Ortsan-
gabe die im vierten Bild dargestellt ist. Aus 
den ursprünglichen Pseudoentfernungen 
erhält man nun verlässliche Messdaten 
für die eigene Positionsbestimmung. Wäre 
unsere Erde eine absolute Kugel mit einer 
vollkommenen ebenen Oberfl äche, wären 
damit alle Messprobleme gelöst, da sich 
die ermittelten Messdaten auf eben diese 
berechnete, mittlere Meeresoberfl äche be-
ziehen. Bewegt sich beispielsweise ein Ob-
jekt auf der Meeresoberfl äche, wären da-
mit auch die Positionsdaten weitestgehend 
zuverlässig. Erfolgt der Messvorgang jedoch 
aus einem Flugzeug in 5000 Metern Höhe, 
wäre die ermittelte Position erneut fehler-
haft, da die Höhendifferenz zwischen mitt-
lerer Erdoberfl äche und dem Flugzeug in 
der Messung nicht berücksichtigt wäre. Um 
auch diesen Fehler zu erfassen und zu korri-
gieren, benötigt man den vierten Satelliten. 
Das Ergebnis ist danach eine relativ genau 
defi nierte Position im Raum. Daraus ergibt 
sich für den Bereich der Luftfahrt letztlich 
das Erfordernis nach mindestens vier Satel-
liten, um eine navigatorisch relativ genaue 

Positionsbestimmung im Raum zu ermit-
teln. Ein weiteres Problem entsteht beim  
eigentlichen Messvorgang auf Grund der 
Satellitenstandorte auf ihren Umlaufbah-
nen zueinander. Der Winkel unter dem sich 
die einzelnen Messkreise schneiden, geht 
ebenfalls in die Positions-genauigkeit ein. 
Befi nden sich die Satellitenstandorte dicht 
beieinander, so erfolgt der Messvorgang 
geometrisch gesehen unter einem spitzen 
Winkel und fällt damit deutlich ungenauer 
aus, als dies bei einem stumpfen Winkel der 
Fall ist (Bilder 5 + 6). Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einer effektiven 
Erfassungsgüte, bedingt durch die tatsächli-
che Satellitengeometrie zum Zeitpunkt der 
Datenauswertung und bezeichnet dies als 
„Geometric Dilution of Precision“ (GDOP). 
Über ein integrites empfängereigenes Se-
lektionsprogramm fi nden für jede Positions-
datenermittlung vorzugsweise die Satelli-
tenstandorte Berücksichtigung, die zu einer 
optimalen GDOP-Messung führen.

Korrektursysteme
Um frei von eventuell vorhandenen äu-
ßeren Einfl üssen eine noch höhere Mess-
genauigkeit zu erreichen, hat man heute 
bereits in einigen Regionen der Erde zu-
sätzliche Korrekturdatensysteme für die 
Streckennavigation installiert. Dabei handelt 
es sich um hochpräzis vermessene, statio-
näre Bodenempfangsstationen. Flächenmä-
ßig sind sie über das jeweilige Territorium 
verteilt. Empfängt nun eine solche Station 
Satellitensignale, die nicht mit der eigenen 
Position genau übereinstimmen, so sendet 
sie eine Korrekturmeldung an eine dafür 
vorgehaltene Referenzstation. Die Verei-
nigten Staaten betreiben seit 1999 ein sol-
ches System unter dem Namen „Wide Area 
Augmentation System“, (WAAS), was soviel 
heißt wie „Weiträumiges Korrekturdaten 
Verteilersystem“. Dabei handelt es sich um 
bis zu 25 festinstallierte Bodenempfangs-
stationen, die ermittelte Korrekturdaten an 
zwei Referenzstationen senden. Die darin 
enthaltenen Korrekturwerte beziehen sich 
auf die Umlaufbahnen der Satelliten, mög-
liche Uhrenfehler, sowie atmosphären be-
dingte Laufzeit-verzögerungen von Satelli-
tensignalen, verursacht durch die erdnahe 
Ionosphäre und/oder Wetterereignisse in 
der Troposphäre. Für den fl ugzeugseitigen 
Bordempfang dieser Korrektursignale sind 
keine zusätzlichen Empfängerkomponenten 
erforderlich. Es reicht aus, wenn die Software 
des GPS-Empfängers für den Empfang von 
WAAS-Korrektursignalen vorbereitet ist. Für 
den europäischen Raum ist ein solches Sys-
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Bild 7. Sowohl die Ionosphäre als auch Troposphä-
re können die Datenlaufzeit – Messungen verfäl-
schen

Bild 8. Räumliche Überdeckung des Korrektursystems EGNOS für den europäischen Bereich durch drei geostationäre Satelliten
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tem unter dem Namen „European Geostati-
onary Navigation Overlay Service“ (EGNOS) 
verfügbar und kann seit 2011 europäisch 
weit genutzt werden. EGNOS berücksich-
tigt über die GPS- Daten hinaus, auch die 
Signale des russischen Satelliten-systems 
„Global Orbiting Navigation Satellite Sys-
tem“ (GLONASS). Damit lässt sich die bord-
seitige Positions-Genauigkeitsbestimmung 
auf Grund der empfangenen Bodenkorrek-
tursignale von etwa +/- 20 bis auf +/- zwei 
Meter verbessern. Ähnlich wie beim WAAS 
verfügt EGNOS über 34 bodenstationäre 
Referenzempfänger „Ranging and Integrity 
Monitoring Station“ (RIMS), die über ganz 
Westeuropa verteilt sind. Ihre Korrekturda-
ten werden an vier „Mission Control Cen-
ter“ (MCC) weitergeleitet, die wechselseitig 
die erforderliche Systemkontrolle überneh-

men. Eine dieser vier MCC’s befi ndet sich 
bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in 
Langen bei Frankfurt/M. Zu einer Korrek-
turmeldung zusammengefasst, werden sie 
an drei geostationären Satelliten weiterge-
leitet. Diese befi nden sich über dem Äqua-
tor und zwar einmal westlich, einmal direkt 
über und einmal östlich von Afrika. Darüber 
hinaus warnen die MCC’s innerhalb von 
maximal 10 Sekunden, falls fehlerhafte Sa-
tellitensignale abgestrahlt werden oder die 
Integrität des Systems in irgendeiner Weise 
betroffen ist.
 
Auch hier ist ein Zusatzgerät für den Emp-
fang nicht erforderlich, sofern der GPS 
-Empfänger über eine entsprechende Soft-
ware für den Empfang von EGNOS-Kor-
rektursignalen verfügt. Als Übertragungs-
frequenz nutzt man den freigewordenen 
Kanal, der für die Verschlechterung der 
Zeitsignale in der Anfangszeit Verwendung 
fand und als Frequenz in den GPS-Emp-
fängern bereits vorhanden ist. Zwei wei-
tere weitgehend identische Systeme mit 
eigenen geostationären Satelliten für den 
indischen- und den asiatisch/pazifi schen 
Luftraum rangieren unter den Namen 
„GPS-Aided Geo Augmented Navigation“ 
(GAGAN), sowie “Multifunctional Satellite 
Augmentation System“ (MSAS). Alle fünf 
bereits bestehenden Positionskorrektursys-
teme sind untereinander kompatibel, so 
dass ein entsprechend vorbereiteter und 
programmierter GPS-Bordempfänger pro-
blemlos weltweit betrieblich einsetzbar ist.

Zukünftige Systeme
Haben diese Satellitensysteme erst einmal 
ihre Zuverlässigkeit endgültig unter Beweis 
gestellt, bahnt sich für die nächste über-
schaubare Zukunft im Bereich der kon-
ventionellen Flugfunknavigationsverfahren 
ein Generationswechsel an. Konventio-
nelle, erdgebundene Funkfeuer werden 
zunehmend an Bedeutung verlieren, da 
bei Verwendung der Satelliten- in Ver-
bindung mit der Trägheitsnavigation, der 
verfügbare Luftraum weitaus effi zienter 
genutzt werden kann. Die Streckenna-
vigation orientiert sich heute schon nicht 
mehr ausschließlich an den Standorten 
konventioneller Funkfeuer, sondern nutzt 
die Daten satellitendefi nierter Wegpunkte 
(Waypoints) im WGS 84 Koordinatensys-
tem für die Streckennavigation. Der große 
Vorteil dieser Navigationsverfahren ist ihre 
24stündige Verfügbarkeit rund um den 
Globus bei gleichbleibender Datenqualität, 
unabhängig von Wetterverhältnissen und/
oder dem Standort eines Luftfahrzeugs. So 
könnten konstant 10 Seemeilen (~ 19 km)
breite Streckenführungen (Korridore) pro-
blemlos sowohl über Kontinente, als auch 
über Ozeane defi niert werden. Diese Ge-
nauigkeitsparameter werden von den heu-
tigen konventionellen, bodenständigen 
Funknavigationsanlagen nicht erreicht. Ihre 
Nutzungsreichweite ist anlagenabhängig 
eingeschränkt und auch die laterale Or-
tungsgenauigkeit verschlechtert sich mit 
zunehmender Entfernung von der jewei-
ligen konventionellen Navigationsanlage.
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Satelliten Anfl ugverfahren
Auch das auf der Basis der EGNOS-Daten 
entwickelte Ground Based Augmentation 
System (GBAS) wird das heute noch im 
Einsatz befi ndliche ILS (Instrument Landing 
System) irgendwann in Europa entbehrlich 
machen. Vier Referenzstationen auf einem 
Flughafen installiert, messen die Integrität 
der empfangenen Satellitensignale, um 
sie gegebenenfalls mittels eines eigenen, 
örtlichen „Mission Control Center“ (MCC) 
zu korrigieren. Noch reicht die Qualität der 
GBAS-Signale nicht aus das ILS funktions-
mäßig komplett zu ersetzen, da es zurzeit 
nur für Anfl üge nach CAT 1 zertifi ziert ist 
und damit für den Allwetterfl ugbetrieb 
nicht ausreichend qualifi ziert ist. Aber es 
wird sicherlich die Zeit kommen, wo der 
Luftverkehr von Abdoggen bis zum An-
doggen ausschließlich durch Satellitensig-
nale geführt werden wird. 
 
Single European Sky
Bliebe noch das in Vorbereitung befi nd-
liche neue, interdisziplinäre Flugsiche-
rungskonzept für die Kontrolle des Flug-
verkehrs im mitteleuropäischen Luftraum 
„Single European Sky“ (SES). Die Kontroll-
zuständigkeiten der beteiligten nationa-
len Flugsicherungen werden sich danach 
nicht mehr wie bisher an den nationalen 
Grenzen (Souveränitätsprinzip), sondern 
an den notwendigen fl ugbetrieblichen 
Erfordernissen orientieren. Das gilt gleicher-
maßen für den zivilen, wie auch für den 

militärischen Luftverkehr. Eine zwingende 
Voraussetzung dafür ist eine realisierte 
Kompatibilität der heute noch unterschied-
lichen technischen Flugsicherungssysteme 
Europas (Multi RADAR Tracking (MRT) ist 
europaweit heute noch nicht möglich). 
Für den zivilen Luftverkehr werden mög-
lichst kurze, direkte Streckenführungen 
zwischen Abfl ug- und Zielfl ughafen ange-
strebt, um den Luftraum von seiner der-
zeitigen zivil-/militärischen Komplexität zu 
entlasten. Dieses Konzept orientiert sich 
zielgerichtet an einer kürzeren Verweildau-
er im System und damit letztlich auch zu 
einer effektiveren Nutzung des zur Verfü-
gung stehenden europäischen Luftraums. 
Auch das im Aufbau befi ndliche europäi-
sche Satellitenprogramm „Galileo“ wird zu 
einer weiteren Stabilisierung der Gesamt-
situation beitragen, wenngleich man sich 
über das heute schon erkennbare Kosten-/
Nutzenverhältnis treffl ich streiten könnte. 
Auf jeden Fall werden die in diesem Zu-
sammenhang angestrebten konfl iktfreien 
Flugprofi le mit dazu beitragen, kritische 
Überlastsituationen im System rechtzeitig 
zu erkennen und damit letztlich zu einer 
Entlastung der Fluglotsen bei ihrer jetzigen 
Kontrolltätigkeit beitragen. Darüber hinaus 
dürften zukünftig über den Ozeanen eine 
durch Satellitendaten generierte, synthe-
tische Verkehrerfassung und Darstellung 
den zuständigen Flugsicherungen helfen, 
die derzeit gültigen Staffelungsminima 
zu reduzieren. Auch das wäre eine Maß-

nahme, die Kapazität des Luftraums für 
Langstreckenfl üge weiter zu verbessern. 
Auch ließe sich die Kapazität des Jet-
streams effektiver und damit ökonomi-
scher nutzen. Erste Versuche im pazifi -
schen Luftraum haben da bereits zu recht 
ermutigenden Ergebnissen geführt. 

Alle Bilder esa (European Space Agency)

 © Hans-Ulrich Ohl



Abbildung 1 : Ablauf der Flugdurchführung KZO (aus /1/)
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Ein typischer Ablauf bei der Durchfüh-
rung einer Mission beginnt mit dem 
Erhalt des Missionsauftrags. Der für die 
Planung zuständige Dispatcher erstellt 
einen Flugplan und informiert frühzeitig 
die Flugsicherungsstelle über seine Flug-
absicht. In Abhängigkeit vom zu nutzen-
den Luftraum sind hierfür entsprechende 
Vorgaben einzuhalten. Wenn der unkon-
trollierte Luftraum genutzt werden soll 
und das unbemannte Luftfahrzeug eine 
adäquate Betriebsausrüstung aufweist, 
sollte in Zusammenarbeit mit der Flugsi-
cherungsstelle entschieden werden, wie 
und ggf. welcher Luftraum genutzt wer-
den soll.

Es sollte in Betracht gezogen werden, 
per FIS und auch per NOTAM auf den 
bevorstehenden Betrieb von unbemann-
ten Luftfahrzeugen hinzuweisen. Auch 
sollte geprüft werden, ob für das unbe-
mannte Luftfahrzeug nur ein oder zwei 
Flugfl ächen freigegeben werden, die per 
NOTAM veröffentlich werden, so dass 
andere Luftverkehrsteilnehmer, wenn sie 
diese Flugfl ächen befl iegen, mit erhöhter 
Wachsamkeit den Luftraum beobachten 
und – falls vorhanden – den Transponder 
einschalten. Falls es möglich ist, sollten 
Missionen im unkontrollierten Luftraum 
vorzugsweise nachts unter Anwendung 
der VFR-Nachfl ugregeln durchgeführt 

werden. In diesem Fall ist die Einrei-
chung eines Flugplans zwingend vor-
geschrieben.

Sofern in der Zulassung oder Betriebs-
genehmigung des unbemannten Luft-
fahrzeugs Einschränkungen hinsichtlich 
des überfl iegbaren Gebietes gemacht 
wurden, wie üblicherweise das Verbot 
dicht besiedeltes Gebiet oder Menschen-
ansammlungen zu überfl iegen, sind ent-
sprechende bodenbezogene Sperrgebie-
te zu ermitteln und zu berücksichtigen. 
Ebenso sind Vermeidungsgebiete wie 
Strassen, Autobahnen und Eisenbahn-
linien zu erfassen. Im Gegensatz zu 

Anforderungen an die Missionsplanung 
und Überwachung von unbemannten 
Luftfahrzeugen
Teil 2

Dipl.-Ing. Matthias Vyshnevskyy



Abbildung 2 : Typische Elemente eines Missionsplans
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Luftraumbeschränkungsgebieten ist bei 
bodenbezogenen Sperr und Vermei-
dungsgebieten der Versatz durch Wind 
im Falle einer ungeplanten Bergung zu 
berücksichtigen. Vermeidungsgebiete 
sollen mit der minimalen Verweildauer 
befl ogen werden, d.h. dass Strassen und 
Eisenbahnlinien möglichst im rechten 
Winkel zu kreuzen sind und, für den Fall, 
dass parallel zu ihnen gefl ogen werden 
soll, dies mit ausreichendem Seitenver-
satz auf der Abwindseite durchzuführen 
ist. Umgekehrt sollte der Flug vorzugs-
weise über unbewohntem Gebiet durch-
geführt werden.

Es sind Notfallverfahren, insbesondere 
für den Fall der Unterbrechung der Da-
tenverbindung zwischen unbemanntem 
Luftfahrzeug und Bodenkontrollstation, 
in Abstimmung mit der Flugsicherungs-
stelle zu vereinbaren. In diesem Zusam-
menhang müssen festgelegt werden:

 ® Reaquisitionsfi gur,
 ® Rendezvousverfahren und -punkte 
 ® Notlandeverfahren und -plätze

Nach Abstimmung über die freigegeben 
Lufträume kann die Missionsplanung 
durchgeführt werden.

Der Prozess zur Umsetzung des Flugauftra-
ges ist mit allen notwendigen Prüfpunkten 
in /1/ für das militärisch zugelassene und 
im Einsatz befi ndliche Drohnen-System 
KZO detailliert beschrieben (Abbildung 1). 

Da die eigentliche Missionsplanung das 
Flugwetter berücksichtigen muss, ist in 
jedem Fall unmittelbar vor der Durchfüh-
rung des Fluges die Missionsplanung vom 
verantwortlichen Luftfahrzeugfernführer 
nochmals zu überprüfen.

Der Missionsplan (Abbildung 2) eines un-
bemannten Luftfahrzeugs besteht typi-
scherweise aus den Standardelementen:

 ® Wegpunkt (WP Waypoint)
 ® Wartepunkt (Pop Up Hold)
 ® Wartemuster (Hold Pattern)
 ® Anfl ugpfad (Approach Path)
 ® Anfl ugabbruchpfad (Missed Approach

Pattern) 

 ® Bergeplatz (Parachute Recovery Point)

Die Missionsplanung beinhaltet die Schritte

 ® Eingabe
 ® Überprüfung
 ® Übermittlung

sowie der 
 ® Überwachung und 
 ® Änderung.

Die Eingabe des Basisfl ugplans erfolgt im 
Allgemeinen manuell durch Selektieren 
von 3D-Koordinaten auf einer Karte (Ab-
bildung 3) und hinzufügen von Attributen 
wie Fluggeschwindigkeit, Sollzeit, War-
tezeit und Nutzlaststatus etc. Standard-
muster, z.B. Suchmuster und Wartemuster 
sollten als parametrierbare Makros oder 
aus einer Datei eingefügt werden können, 
ebenso Anfl ugfi guren für verschiedene 
Flugplätze.

Die Überprüfung sollte bereits während 
der Eingabe stattfi nden, in jedem Fall je-
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Abbildung 3 : Eingabe eines Missionsplans

Abbildung 5 : Situative Darstellung derselben Luft-Lage (RIMscape) mit En-
velopen und Luftraumsperrgebietsgrenzen

Abbildung 4 : Simultane Luftlage-Darstellung zur Missionsüberwachung 
(RIMscape)
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doch vor der Übertragung zum Fluggerät. 
Sie muss folgende Prüfpunkte umfassen:

 ® Ausschliessliche Nutzung freigebener 
Lufträume und Flugfl ächen

 ® Einhaltung ausreichender Sicherheits-
abstände zu bodenbezogenen Sperr– 
und Vermeidungsgebieten unter Be-
rücksichtigung der voraussichtlichen 
Windverhältnisse

 ® Ausweisung von unbewohntem Ge-
biet und von Notlandeplätzen

 ® Vorhandensein einer ausreichenden 
Kraftstoffmenge unter Berücksichti-
gung zusätzlicher Wartepunkte

 ® Sicherstellung der permanenten Flug-
überwachung, z.B. durch Überprüfung 
der Sichtlinie zur Bodenempfangsanla-
ge oder der Satellitenverfügbarkeit

 ® Sicherstellung der Hindernisfreiheit 
und, falls erforderlich, der Einhaltung 
der Mindestfl ughöhe, auch bei Durch-
führung von Notfallprozeduren

 ® Sicherstellung einer ausreichenden 
Navigationsleistung, für den Fall, dass 
ein Flächennavigationsverfahren aus-
fällt

In der Regel sollte der Missionsplan so früh 
wie möglich dem Separation Provider zur 
Verfügung gestellt werden, sofern dieser 
über geeignete Auswertungseinrichtungen 
verfügt.

Im Gegensatz zu bemannten Luftfahrzeu-
gen bewegt sich ein programmgesteuertes 
unbemanntes Luftfahrzeug defi nitionsge-
mäß immer auf seinem Missionsplan. Wenn 
ein Abweichen hiervon unbeabsichtigt, also 
nicht durch Übersteuern durch den Luftfahr-
zeugfernführer, eintritt, handelt sich um eine 
Fehlfunktion, die entsprechend Notfallpro-
zedur behandelt wird, d.h. schlimmstenfalls 
durch Flugabbruch und Bergung des Flug-
gerätes.

Die Aufgabe der Missionsüberwachung 
besteht also im Wesentlichen darin, die Sys-
temparameter (Motordaten, Fluggeschwin-
digkeit, Ruderstellungen) und die Einhal-
tung des Missionsplans zu überwachen, 
wie auch den umgebenden Luftverkehr zu 
beobachten.

Dies kann mit Hilfe eines RIM (Regional 
Information Management /5/) Tools wie 
RIMscape erfolgen. RIM ist ein Verfahren 
zur Kommunikation von ATC (Fluglotse(n)) 
und (UAV-) Pilot(en). Das RIM-Terminal be-
fi ndet sich beispielsweise neben dem Lot-
senarbeitsplatz und visualisiert die geplan-

ten Flüge aus unterschiedlichen Quellen 
sowie die gegenwärtige Lage. Bei RIMs-
cape kann der Lotse zwischen verschiede-
nen Darstellungsformen – wie der gewohn-
ten Kartendarstellung, der räumlichen 4D 
Darstellung und der (virtuellen) Pilotensicht 
– umschalten. Lufträume (Kontrollzonen, 
Sperrgebiete) können bei Bedarf eingeblen-
det werden. Das RIM-Tool prüft fortlaufend 
die Einhaltung von Sicherheitsabständen 
der einzelnen Luftverkehrsteilnehmer.

In Abbildung 4 und Abbildung 5 ist eine 
typische Luft-Lage mit mehreren Luft-
verkehrsteilnehmern exemplarisch mit 
RIMScape dargestellt. Der Fluglotse bzw. 
der Luftfahrzeugfernführer kann simultan 
geplante oder in Ausführung befi ndliche 
Missionen, sowie mit externen Mitteln (Pri-
märradar, SSR, ADS-B) identifi zierte Luft-
fahrzeuge darstellen und koordinieren.

Durch Überlagerung können verschiedene 
Kartenmaterialien verwendet werden, so 
bspw. auch Satellitenbilder oder aktuelle 
Luftbilder.
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Ballon – Vehicule de Plaisance!?

Rainer Taxis
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Eine Euphorie griff im Jahr 1784 um die 
Ballonfahrt um sich. Wer in der Lage war – 
fi nanziell und über entsprechendes 
Gelände verfügte –, der liess sich eine 
Montgolfi ere bauen. Nicht in Paris wur-
den die meisten Ballonaufstiege regist-
riert, vielmehr fanden Wohlhabende in 
der Provinz mehrheitlich den Besitz einer 
Montgolfi ère wichtig für‘s Image. Zwei-
fellos waren diese Gefährte nicht in jener 
aufwendigen äusseren Aufmachung, wie 
der Ballon der Montgolfi ers. Keines dieser 
anfänglichen und einfachen Gefährte hat-
te einen bemerkenswerten Unfall und liess 
seine unerfahrenen Piloten heil und glück-
lich zu Boden schweben. Eines widerfuhr 
diesen Männern in den Ballonen – die 
Hochachtung der Bürger. Doch schlug die 
Stimmung augenblicklich um, sollte das 
Vorhaben eines Aufstieges zum Desaster 
werden. Dann konnte, wie aus Bordeaux 
berichtet wird, eine Menschenmenge, 
die in Erwartung eines beeindruckenden 
Schauspieles verharrt, beim kläglichen 
Versagen, so in Aufruhr geraten, dass am 
Ende die Polizei einschreiten musste. Das 
Fazit des Aufruhres waren zwei getöte-
te Personen und in der Folge zwei Män-
ner, die gehenkt wurden, und etliche auf 
Galeeren verbannt.

Vorfälle wie dieser und die Tatsache, dass 
landende Ballone mit ihrem offenen Feuer 
immer häufi ger heftige Brände auslösten, 
veranlassten die Polizei zum Erlass der 
Anordnung, dass ab dem 23. April 1784 
Aufstiege mit Heissluftballonen ohne poli-
zeiliche Genehmigung untersagt sind. Das 
erste Luftfahrtgesetz war in Kraft und fl ugs 
übernahmen das Kaiserreich Österreich, 
das Königreich Spanien und auch etliche 
deutsche Landesfürsten diese Anordnung.

Europa und die Welt wird erobert
Aufhalten liess sich die Begeisterung für das 
Zeitalter der Luftfahrt nicht. Nach Frankreich 
folgte Italien. Ein junger Adliger, Paolo Andre-
ani, stieg im Februar 1784 in der Umgebung 
von Mailand zu seiner ersten italienischen 
Ballonfahrt auf. Gebaut hatten die Gebrüder 
Gerli, zwei Architekten, das Gefährt.

Im Inselreich England war man nicht so 
entschlossen und schickte einen unbe-
mannten Wasserstoffballon im November 
1783 in den Himmel. Der hielt sich 2,5 Std. 
in der Luft und landete etwa 80 km weiter. 
Ein zweiter unbemannter Testballon, grös-
ser in der Dimension, durfte im Februar 
1784 von Sanwich starten, und er überfl og 
erst den Ärmelkanal und landete dann in 
Flandern. Die erste bemannte Ballonfahrt 
bescherte der Italiener Vincento Lunardi 
den Engländern, am 15.September 1784. 
Begleitet wurde Lunardi von einem Hund 
und einer Katze.

Eine Lichtgestalt prägte die junge Ballon-
fahrt – Jean Pierre Blanchard. Der Ingeni-
eur träumte schon als Junge vom Fliegen. 
Neben seinem Broterwerb konstruierte er 
an seinem fl iegenden Boot, kein mecha-
nischer Antrieb brachte es in die Luft. Erst 
der Wasserstoffballon war die Lösung. Die 
Leidenschaft der Luftfahrt hatte sich in ihm 
manifestiert. Wieviele Ballonfahrten er tat-
sächlich absolvierte, ist nicht einzuschätzen, 
denn er hatte, Ingenieur, der er war, Versu-
che angestellt, mit Paddeln und Rudern ei-
nen Ballon zu steuern und fortzubewegen. 
Er musste erkenen – ein Ballon reagiert nur 
auf die Strömungen des Windes. 

Seine Leidenschaft war die eine, der Un-
terhalt die andere Seite, und so kann man 
Blanchard wohl als ersten kommerziellen 
Piloten in der Luftfahrt bezeichnen. Er 
bot seine Ballonaufstiege in Frankreich 
und England an. Er bescherte Holland, 
Belgien, Tchechien, Polen, der Schweiz 
und Deutschland die ersten bemannten 
Ballonaufstiege. Der erste Aufstieg in 
Deutschland fand am 03. Oktober 1785 
in Frankfurt, im Land Hessen, statt. Auch in 
Nürnberg im Bayernland war er zu Gast. 
Sprechen wir von Kommerz bei Blanchard, 
muss das entspannt betrachtet werden. 
Blanchard stellte keine „Facture“ aus. Nein, 
seine Aufstiege werteten die jeweiligen 
Landesherren als Aufwertung ihrer Per-
son und ihres Staates und honorierten 
seine Darbietungen mit grosszügigsten 
Zuwendungen.

Blanchard wäre nicht er selbst gewesen, 
hätte er nicht die „Neue Welt“ die erste 
bemannte Ballonfahrt erleben lassen. Im 
Herbst 1792 segelt er von Hamburg aus 
zu den jungen amerikanischen Staaten. In 
Philadephia stieg er vor der Kulisse einer 
riesigen Menschenmenge in den Himmel 
von Pennsylvania und landete nach einer 
Stunde.

Das spektakulärste Abenteuer Blanchards 
fand schon im Jahre 1785, am 07. Januar, 
statt – die Überquerung der Strasse von 
Dover. Begleitet wurde Blanchard von John 
Jeffries, einem Amerikaner, der das Unter-
nehmen in vollem Umfang fi nanzierte.

Diese frühen Luftfahrten weckten die Neu-
gierde von Landwirtschaft und Industrie, 
insbesondere aber der Militärs. Und so 
blieben weitere Entwicklungen und Strate-
gien der Kriegsführung nicht aus.

 © Rainer Taxis, Eislingen
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Oldtimertreffen auf dem Flugplatz 
in Riedlingen am 28. Juli 2013 – 
Ein paar Eindrücke

Hans-Peter Schreier
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Bild 1. Schulung im Blindfl ug: Der Sitz ,des Schülers 
wird durch eine Kappe verdeckt

Bild 2. Schulung im Blindfl ug: Doppelsitzer-Segelfl ugzeug mit verdecktem Schülersitz Bild 4. Anfängerschulung : Vor dem ersten Start

Bild 3. Anfängerschulung : Anschnallen
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Kein Kunstfl ug und doch eine vielleicht 
noch schwerere Kunst ist der Blindfl ug, das 
heißt, der Flug ohne Sicht. In der Verkehrs-
fl iegerei werden die Piloten seit langer Zeit 
darin geschult, ihr Flugzeug auch in den 
Wolken genau so sicher zu steuern wie bei 
voller Sicht. Als Hilfsmittel dazu dienen eine 
Anzahl von kunstvoll durchgebildeten Ins-
trumenten, in der Hauptsache der »Wen-
dezeiger«, der dem Flieger genau die je-
weilige Lage des Flugzeuges zum Horizont 
anzeigt und ihn so in die Lage versetzt, 
immer die richtigen Steuerbewegungen zu 
machen. Bei der Besprechung des Wolken-
und Gewitterfl uges haben wir gesehen, 
daß der Segelfl ieger, der alle Flugmög-
lichkeiten ausnutzen will, auch im Blind-
fl ug geschult sein muß. Die Bilder 1 und 2 
zeigen uns das Fertigmachen eines Schul-
fl ugzeuges für Blindfl ug. Hier muß nun 
natürlich der Fluglehrer mit im Flugzeug 
sitzen. Es ist also ein doppelsitziges Flug-
zeug, in dem der Schüler vorn und der Leh-

rer hinten sitzt. Beide Sitze sind, wie beim 
Motor-Schulfl ugzeug, mit der kompletten 

Steuerung ausgerüstet, so daß Fehler des 
Flugschülers sofort vom Lehrer korrigiert 
werden können. Der Sitz des Flugschülers 
wird mit einer Haube dicht verschlossen. 
Auf Bild 1 sehen wir, wie die Verschluß-
haube gerade aufgesetzt wird, auf dem 
nächsten Bild wird bereits das Schleppseil 
eingehängt. Zum Start und zur Landung 
kann der Flugschüler, wie wir sehen, eine 
kleine Gardine vor den Cellonfenstern fort-
ziehen, denn Start und Landung werden ja 
auch im Ernstfalle nicht »blind« ausgeführt.

Schulung im »Blindfl ug« 



Bild 5. Anfängerschulung: Letzte Anweisungen des Lehrers 

Bild 6. Anfängerschulung: Reger Schul betrieb

Bild 7. Anfängerschulung: Am Spitzberg in GrunaujRiesengebirge

Bild 8. Anfängerschulung: Abtransport des Schulfl ugzeuges
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Unfallraten deutscher Verbände und Einheiten, 
die den Starfi ghter eingesetzt haben. Das Luft-
waffenübungsplatzkommando in Decimomannu 
hatte keine eigenen Flugzeuge, die F-104 wurden 
jeweils von den Verbänden für unterschiedliche 
Zeiträume auf die italienische Mittelmeerinsel ab-
kommandiert, Tabelle: Harald Meyer.

Absturz einer TF-104 G am 3. März 1986 im An-
fl ug auf Decimomannu/Italien wegen Feuer im 
Triebwerkbereich. Der Pilot und der mitfl iegende 
Flugzeugwart konnten sich mit den Schleudersit-
zen retten, Foto: GenFlSichhBw.
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Wie (un-)sicher war der Starfi ghter?

Harald Meyer

Das Image
„Witwenmacher“ und „Fliegender Sarg“ 
– so lauteten einige Synonyme für ein 
Kampffl ugzeug der Bundeswehr, das in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts zum Einsatz kam. Gemeint war die 
F-104 Starfi ghter des amerikanischen Her-
stellers Lockheed. Die Medien verfolgten 
mit großem Interesse die Unfallserie des 
„Starfi ghters“ und berichteten ausführlich 
über Einzelheiten des Geschehens. Der 
erste Flugunfall ereignete sich am 29. März 
1961. Nach einem Triebwerksausfall stürzte 
eine doppelsitzige F-104 F ab – die beiden 
Piloten konnten sich mit den Schleudersit-
zen retten. Genau so glimpfl ich verlief es 
für die Militärluftfahrzeugführer des letzten 
Unfalls am 26. April 1989. Bei Durchstart-
übungen auf dem Flugplatz Manching 
kam es zu Fahrwerksproblemen, so dass 
sie das defekte Flugzeug mit den Schleu-
dersitzen verlassen mussten. Die Bundes-
wehr beschaffte insgesamt 916 Starfi ghter: 
30 F-104 F, 137 TF-104 G (Doppelsitzer), 
163 RF-104 G (Aufklärerversion) und 586 
F-104 G (für die Jabo- und Jagdrolle). In 
den beiden Teilstreitkräften Luftwaffe und 
Marine, bei der Wehrtechnischen Dienst-
stelle (WTD) 61 in Manching sowie zu 
Ausbildungszwecken bei der 2. Deutschen 
Luftwaffenausbildungsstaffel in Luke AFB/
USA wurde das Luftfahrzeugmuster F-104 
insgesamt knapp 31 Jahren betrieben. 
Bei 292 Flugunfällen und sechs sog. Bo-
denunfällen sind 298 Totalverluste zu be-
klagen. Dabei kamen 115 Piloten und am 
7. Mai 1982 bei Wasserberührung auch ein 
Fluggast ums Leben. 170 Piloten und am 
3. März 1986 auch ein mitfl iegender Ange-
höriger des technischen Personals konnten 
sich mit den Schleudersitzen retten. Acht 
Piloten haben dies zweimal erlebt.
 
Die Statistik
Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisati-
on (ICAO) defi niert in ihrem Annex 13 mit 
dem Titel „Aircraft Accident and Incident In-
vestigation“ einen Unfall als ein Ereignis bei 
dem Betrieb eines Luftfahrzeugs vom Be-
ginn des Anbordgehens von Personen mit 
Flugabsicht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

diese Personen das Luftfahrzeug wieder 
verlassen haben, wenn hierbei eine Person 
tödlich oder schwer verletzt worden ist 
oder das Luftfahrzeug oder die Luftfahr-
zeugzelle einen Schaden erlitten hat oder 
das Luftfahrzeug vermisst wird oder nicht 
zugänglich ist. Diese Defi nition ist sowohl 
in die EU-Verordnung Nr. 996/2010 über 
die Untersuchung und Verhütung von Un-
fällen und Störungen in der Zivilluftfahrt als 
auch in das deutsche Gesetz über die Un-
tersuchung von Unfällen und Störungen 
bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge, kurz 
Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz (FlUUG), 
wörtlich übernommen worden. Die Bun-
deswehr hat den Begriff Unfall für ihre Luft-
fahrzeuge in der Zentralen Dienstvorschrift 
(ZDv) 19/6 um zwei Aspekte erweitert: 
1. Bodenunfall bei einem Schaden ohne 
Flugabsicht und 2. Überschreiten einer fi -
nanziellen Schadenshöhe oder Anzahl von 
Arbeitsstunden für die Reparaturmaßnah-
men. Die beiden letzteren Aspekte sind in 
der Vorschrift unterschiedlich nach Luft-
fahrzeugmuster festgelegt. Lag beispiels-
weise für das Propellerschulungsfl ugzeug 
Piaggio P.149 D der Reparaturaufwand bei 
mehr als 150 Arbeitsstunden und/oder die 
Schadenshöhe über DM 50.000 so waren 
die Kriterien eines Unfalls erfüllt. Für den 

Starfi ghter waren dafür mehr als 800 Ar-
beitsstunden und/oder eine Schadenshö-
he über DM 250.000 festgelegt. Blieben 
die Instandsetzungsmaßnahmen unter 
den festgelegten werten, so stufte der Ge-
neral Flugsicherheit in der Bundeswehr das 
Schadensereignis als Zwischenfall ein. Im 
FlUUG ist dieser Zustand als Störung de-
fi niert. Als Grundlage für einen Vergleich 
über den Grad der Sicherheit beim Be-
trieb von Luftfahrzeugen mit militärischer 
Zulassung hat die Bundeswehr eine Rate 
festgelegt, die auf der Grundlage von Un-
fällen pro 10.000 Flugstunden berechnet 
wird. Mit der F-104 erreichten die Verbän-
de der Bundeswehr in der fast 31jährigen 
Betriebszeit nahezu 2 Millionen Flugstun-
den, genau waren es 1.975.646 Stunden. 
Die Anzahl der Totalverluste beläuft sich 
auf 298. Gemäß der Verhältnisgleichung 
X : 10.000 = 298 : 1.975.646 ergibt dies 
eine Flugunfallrate von 1,51. Bei Ausschluss 
der Bodenunfälle ergibt dies für die 292 
Flugunfälle eine Rate von 1,48 oder statis-
tisch betrachtet einen Flugunfall pro 6.766 
Flugstunden.

Der Flugunfall Arndt und die Folgen
Am 18. Juni 1966 stürzte ein einsitzi-
ger Starfi ghter des Jagdgeschwaders 71 
„Richthofen“ ca. 10 Seemeilen nördlich 
von Helgoland ab. Der Pilot Oberleutnant 
Siegfried Arndt konnte seinen Schleuder-
sitz betätigen und am Rettungsschirm 
hängend schwebte er der Wasseroberfl ä-
che entgegen. Bei der Landung im Was-
ser konnte er sich jedoch nicht mehr vom 



Der Starfi ghter wurde in den Medien mit den 
Synonymen „Witwenmacher“ und „Fliegender 
Sarg“ bedacht, Foto: Postkarte.

Vergleich der Flugunfälle ausgewählter Einsatz- und Schulungsfl ugzeuge der Bundeswehr, Tabelle: 
Harald Meyer

» Fortsetzung auf Seite 26

25aviation newsMilitärhistorie

Fallschirm trennen und ertrank. Das Minen-
suchboot „Düren“ hatte ihn bereits gesich-
tet, überfuhr ihn und verlor den Kontakt zu 
seinem Körper an der Wasseroberfl äche. 
Erst 17 Tage später wurde sein Leichnam 
auf der Hallig Langeneß angespült. Der 
Inspizient Flugsicherheit übernahm wie 
üblich die Untersuchung des Flugunfalls. 
Allerdings war das Medieninteresse an 
den Einzelheiten des Unglücks riesengroß, 
denn ein Jahr zuvor war das schlimmste 
Jahr für die deutschen Verbände, die den 
Starfi ghter fl ogen. 1965 ereigneten sich 
insgesamt 27 Unfälle bei denen 17 Per-
sonen ums Leben kamen. Nun reagierten 
auch Politiker des Deutschen Bundestages. 
Am 29. August 1966 beantragten zwei 
Abgeordnete aller sozialdemokratischen 
Mitglieder des Verteidigungsausschusses 
die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses „zur Untersuchung des Unfal-
les und der damit zusammenhängenden 
Rettungsaktion von Oberleutnant Arndt 
vom 18. Juli 1966“. Der 17seitige Bericht 
des Verteidigungsausschusses wurde am 
16. Februar 1967 veröffentlicht und weist 
auf eine Reihe von zum Teil eklatanten 
Mängeln mit dem Schwerpunkt auf die 
Rettung von Besatzungsangehörigen nach 
einem Schleudersitzausstieg über See hin. 
Die sog. „Starfi ghter-Krise“ hatte nun ihren 
Höhepunkt erreicht.

Die Maßnahmen
Bereits vor dem tödlichen Absturz wurde 
der damalige Kommandeur der 4. Luft-
waffen-Division, Brigadegeneral Dietrich 
Hrabak, nach wenigen Wochen im Amt 
am 24. Januar 1966 zum Sonderbeauf-
tragten für das Waffensystem F-104 er-
nannt und in das Bundesministerium der 
Verteidigung nach Bonn befohlen. An 
zentraler Stelle erstellte er einen Mängel-
bericht und schlug Maßnahmen zur Erhö-
hung der Flugsicherheit vor. Am 25. Au-
gust 1966 entließ Verteidigungsminister 
Kai-Uwe von Hassel den Inspekteur der 
Luftwaffe, Generalleutnant Werner Panitz-
ki auf dessen Wunsch, da dieser in einem 

Interview die Beschaffung des Kampffl ug-
zeugs als eine „rein politische Entschei-
dung“ kritisiert hatte. Auch Oberst Erich 
Hartmann schied aus dem aktiven Militär-
dienst aus. Am 2. September 1966 wur-
de Generalleutnant Johannes Steinhoff 
zum Inspekteur der Luftwaffe ernannt. Er 
forcierte tiefgreifende Reformen in allen 
Bereichen, die bei Unfalluntersuchungen 
Mängel aufwiesen. Der Bericht des Ver-
teidigungsausschusses zum Flugunfall 
Arndt gab ihm in der Umsetzung von 
Maßnahmen Rückendeckung. Auf den 
Militärfl ugplätzen mit Kampffl ugzeugen 
wurden umfangreiche Baumaßnahmen 
umgesetzt, damit Luftfahrzeuge nicht 
mehr im Freien stehen mussten. Die 
Start- und Landebahnen erhielten einen 
sog. „Anti-Skid-Belag“ und an den Enden 
wurden Kabel-Fanganlagen installiert. Die 
Lockheed-C-2-Sitze wurden durch die 
zuverlässigeren Martin-Baker GQ7(A)-
Schleudersitze ersetzt. Der technische 
Bereich wurde reformiert und zentralisiert. 
Der Kommandeur der Technischen Grup-
pe hatte nun das gesamte technische 
Personal in seinem Befehlsbereich, ihm 
„gehörten“ jetzt auch die Flugzeuge. Das 
fl iegende Personal erhielt mehr Flugstun-
den als zuvor und konnte somit ihre Fer-
tigkeiten im Umgang mit dem komplexen 
Flugzeug verbessern. Wegen der zum Teil 
eklatanten Mängel bei der Bergung von 
Oberleutnant Arndt wurde eine Reihe von 
Verbesserungen des Such- und Rettungs-
dienstes veranlasst. Die Piloten mussten 
orangefarbene Fliegerkombinationen tra-
gen und im 3-Jahresintervall einwöchige 
Überlebenstrainings-See in Nordholz und 
Altenstadt absolvieren. Diese Lehrgänge 
enthielten praktische Übungen, in Nord-
holz lag der Schwerpunkt bei der Marine 
auf das sichere Verhalten im Wasser wäh-
rend beim Heer in Altenstadt die drillmä-

ßigen Handgriffe beim Fallschirmspringen 
im Vordergrund standen. Die Seenotaus-



Übersicht von Flugunfällen mit Flugzeugen der Bundeswehr, bei denen mindestens vier Personen 
tödlich verletzt worden sind, Tabelle: Harald Meyer

Flugunfälle mit deutschen F-104 Starfi ghter. Die 
Übersicht zeigt die Anzahl pro Kalenderjahr, Ta-
belle: Harald Meyer

F-104 G des Jagdbombergeschwaders 34 mit vier 
Außentanks und einem sog. „Travelpod“ unter 
dem Rumpf auf dem Überführungsfl ug von Beja/
Portugal zum Heimatfl ugplatz Memmingen. IFR-
Flüge in großer Höhe haben ein geringes Unfall-
risiko, ermöglichen lange Flugzeiten und schaffen 
dadurch bei der Bundeswehr eine geringe Flug-
unfallrate, Foto: Harald Meyer
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rüstung in den Cockpits von Bundeswehr-
fl ugzeuge wurde umfangreich geändert.

Der Vergleich
Um die im Titel gestellte Frage beantwor-
ten zu können, muss die Unfallsituation 
des Waffensystems F-104 mit anderen 
Kampffl ugzeugen verglichen werden. 
Eine Gegenüberstellung mit ähnlichen 
Militärfl ugzeugen anderer Nationen ent-
fällt, da diese unterschiedliche Defi nitio-
nen für Unfälle verwenden. Dies gilt auch 
für NATO-Staaten, die ebenso wie die 
Bundesrepublik Deutschland den Star-
fi ghter im Inventar hatten. Innerhalb der 
Bundeswehr ist ein Vergleich mit anderen 
Flugzeugen allerdings möglich. Die Spit-
ze im negativen Sinn führt die Marine 
mit der in Großbritannien gebauten Sea 
Hawk an. Sie hatte das Flugzeug nur rund 
7 Jahre im Einsatz und bei 17 Unfällen 
wurde die Unfallrate 6,68 erreicht. Wenn 
die F-104 innerhalb der Luftwaffe mit ei-
nem ähnlichen Flugzeug verglichen wird, 

so schneidet sie z.B. gegenüber der Repu-
blic F-84 F Thunderstreak positiv ab. Das 
ebenfalls einmotorige Kampffl ugzeug 
war in einer Stückzahl von 450 beschafft 
worden, fl og ca. 10 Jahre bei der Luftwaf-
fe und erreichte eine hohe Unfallrate von 
5,78. Die Maßnahmen unter der Leitung 
von General Steinhoff waren demnach 
erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Mus-
tern war der Starfi ghter in sehr großer 
Stückzahl (916) beschafft worden, hatte 
ein breites Einsatzsprektrum (Jagd-, Jabo- 
und Aufklärungsrolle) und war über einen 
langen Zeitraum von über 30 Jahren im 
militärischen Betrieb. Das negative Image 
begründet sich nicht auf reine Fakten, 
sondern auf die seinerzeitige einseitige 
Berichterstattung in den Medien.

Abschließende Bemerkungen
In meinen Gesprächen mit ehemaligen 
F-104 Piloten bemerke ich immer wieder 
das Funkeln in deren Augen, wenn sie 
mir von ihren Flügen mit dem Starfi ghter 

berichten. Mehrere „3000er“, die mehr 
als 3000 Flugstunden mit dem Waffen-
system erreichten, haben selbst keinerlei 
Unfälle erlebt, wohl aber eine Reihe von 
Zwischenfällen. Der NATO-Staat Spanien 
hat bewiesen, dass ein unfallfreier Betrieb 
mit F-104 möglich ist. Allerdings hat die 
Spanische Luftwaffe ihre 21 Flugzeuge 
ausschließlich als Jagdfl ugzeug und über-
wiegend bei gutem Wetter eingesetzt. 
Genau für diese Rolle war das Kampf-
fl ugzeug ursprünglich konzipiert worden. 
General Steinhoff hat den Auftrag des 
Verteidigungsministers, die Flugunfallrate 
des Starfi ghters zu senken, auch durch 
einen Trick erreicht. Da Flüge in großer 
Höhe nach Instrumentenfl ugregeln (IFR) 
ein geringes Flugunfallrisiko darstellen 
und mit vier Außentanks lange Flugzeiten 
ermöglichen, ließ er die Militärpiloten bei 
Schlechtwetter in den Tieffl uggebieten 
mehrfach „langweilige“ Rundfl üge von 
TACAN zu TACAN fl iegen. Auf diese Wei-
se erreichte er geringe Unfallzahlen bei 
einem hohen Flugstundenaufkommen 
der Geschwader und verringerte die Flug-
unfallrate der deutschen F-104 in einem 
deutlichen Umfang.

 © Harald Meyer
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Umständlicher geht es (fast) nicht

Claus-Dieter Bäumer

Im Juni 2012 erhielt ich vom Luftfahrtver-
sicherer den Auftrag, einen Kaskoscha-
den in Sachsen zu bearbeiten.

Der Pilot eines Motorseglers vom Typ 
HK 36 TTC hatte nach einem Flugzeug-
schlepp eine harte Landung hingelegt. 
Dabei gingen Fahrwerk und Propeller zu 
Bruch. Das Getriebe des Rotax-Motors 
musste auch untersucht werden. Alles in 
allem war es aus Sachverständigensicht 
ein „übersichtlicher Schaden“. 

Der Versicherungsnehmer – ein gut or-
ganisierter Luftsportverein – schickte mir 
auf Anfrage umfassendes Bildmaterial, 
Schadensanzeige mit BFU-Bericht und 
ausführliche Pilotenberichte. Ich konnte 
für den Versicherer hieraus bereits eine 
Reserveschätzung für die Reparatur be-
rechnen. 

Nach Abwägen der Verhältnismäßigkeit 
Sachverständigenkosten / Schadenkos-
ten verzichtete ich auf eine Ortsbesichti-
gung und empfahl, den Bruch zum nahe-
gelegenen Luftfahrttechnischen Betrieb 
zur Befundung und Kostenschätzung zu 
verbringen. Ich kannte diesen Betrieb aus 
diversen früheren Reparaturen als sehr 
zuverlässig arbeitend. 

Zügig erhielt ich daraufhin Befundbericht 
und Kostenvoranschlag und gab die Re-
paratur frei. Bis dahin war es normale 
Routine. 
 
Es ist üblich, dass ich als Sachverständiger 
die Reparatur bis zum Ende begleite und 
für Fragen des Versicherungsnehmers, 
der Werft und dem Versicherer zur Ver-
fügung stehe. Nach ca. sechs Monaten 
hatte ich immer noch keine Information 
über die Erledigung der relativ einfachen 
Reparatur. 

Eine Anfrage beim Reparaturbetrieb 
ergab, dass es Probleme mit der Be-
schaffung der notwendigen Ersatzteile 
gäbe – offensichtlich verschärft durch 
die außergewöhnliche Verfahrensweise 

des Versicherungsnehmers bei dieser 
Reparatur:

Der Versicherungsnehmer wollte die Teile 
selbst beschaffen, um die Reparatur kos-
tengünstiger zu gestalten. Man ging da-
von aus, dass der Reparaturbetrieb an den 
Ersatzteilen verdiene. Diese Kosten wollte 
man dem Versicherer ersparen. 

Fakt aber ist: 
es ist richtig, dass Reparaturbetriebe durch 
Rabatte an den Teilen etwas „verdienen“. 
Normalerweise decken diese Betriebe da-
mit den verhältnismäßig hohen Aufwand 
bei der Zusammenstellung der Teileliste 
ab, den sie später nicht in der Endabrech-
nung der Reparatur in Rechnung stellen.

Der Verein war aus Sicht des Flugzeug-
herstellers ein „Privatkunde“, der nach der 
Reparatur nicht wiederkommt. Für den 
Verein wurden daher Listenpreise für End-
verbraucher berechnet – naturgemäß teu-
rer als die Beschaffung der Teile über den 
Reparaturbetrieb. Im beschriebenen Fall 
wurde die Reparatur dadurch auf keinen 
Fall preiswerter – im Gegenteil: die Werft 
berechnete den Mehraufwand bei der 
Ersatzteilbeschaffung und sie dauerte zu-
dem erheblich länger.

Nach 12 Monaten war dann der Motor-
segler endlich repariert. Bei der Abrech-
nung für den Versicherer hatte ich durch 
diese vom Versicherungsnehmer beab-
sichtigte Sparmaßnahme ungewöhnlich 
viel Aufwand, da eine Menge Rechnungen 
zu prüfen war, die zudem Kosten für Dop-
peltlieferungen enthielten. 

Ergebnis:
Die Reparaturkosten betrugen im beschrie-
benen Fall ca. EUR 22.000 netto. Die Repa-
ratur dauerte 12 Monate. Es waren nur Fahr-
werksteile, Propeller und Getriebe betroffen. 
Mit dem „herkömmlichen Reparaturverfah-
ren“ (die Werft ist für die Reparatur allein ver-
antwortlich und beschafft sich die notwen-
digen Ersatzteile selbst) wäre die Reparatur 
ca. 1.000 Euro preiswerter ausgefallen und 
sicher auch schneller ausgeführt worden. 

Es hat sich für keine der betroffenen Par-
teien gerechnet, da der Arbeitsaufwand  
wesentlich höher und damit teurer war. 
Aufgrund der langen Reparaturdauer fi el 
die Schleppmaschine in der Restsaison 
2012 und im Frühjahr 2013 aus. Für einen 
Segelfl ugverein fatal. 

 Hamburg, den 09.07.2013
 © Claus-Dieter Bäumer  
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Heftformat: B: 210mm H: 297mm

Umschlag:
Heftformat-Anzeigen für Umschlag U2-U4
1.200,- Euro
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1/1 Anzeigenseite 
B: 200 mm H: 286 mm
1.200,- Euro
1/2 Seite Satzspiegel 3-spaltig Querformat
B: 190 mm H: 125 mm
600,- Euro
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B: 93 mm H: 270 mm
600,- Euro
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B: 60 mm H: 125 mm
200,- Euro
1/8 Seite 
Anzeige Querformat
B: 93 mm H: 60 mm
150,- Euro
1/8 Seite 
Anzeige Hochformat
B: 60 mm H: 93 mm
150,- Euro    

Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V. 
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70806 Kornwestheim
Email: anzeigen@luftfahrt-sv.de
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Was ist passiert wenn Sie einen Anwalt bis 
zum Hals im Sand begraben fi nden?
Es war nicht genug Sand vorhanden.

Ein Anwalt und der Papst starben zur 
gleichen Zeit und kamen miteinander am 
Him-melstor an. Petrus fragte den Anwalt 
nach seinem Namen und suchte ihn dann 
in seinem Buch. Danach fragte er den Papst 
nach seinem Namen und suchte ihn eben-
falls in seinem Buch. „Nun, wenn ihr mir 
folgt, zeige ich euch eure Unterkünfte für 
die Ewigkeit,“ sagte Petrus. Sie gingen den 
Wolken entlang und kamen zu einem riesi-
gen Herrschaftshaus, mit allem Luxus, den 
man sich wünschen kann. Petrus wandte 
sich an den Anwalt und sagte ihm, dies sei 
nun sein Haus. Der Papst, im Wissen dass 
er die wichtigste Person der Kirche gewe-
sen war, konnte sich nicht vorstellen, wie 
nun sein Haus aussehen könnte. Petrus 
und der Papst gingen weiter zu einer klei-
nen Bretterbude. Petrus sagte dem Papst, 
dies sei nun sein Zuhause. Der Papst war 
schockiert und sagte zu Petrus: „Moment 
mal! Der andere Kerl war nur ein An-walt 
und bekommt ein Herrschaftshaus. Ich war 
das Oberhaupt der römisch katholi-schen 
Kirche, und dies ist die Belohnung, die ich 
dafür bekomme?“ Petrus schaut dem Papst 
in die Augen und sagt: „Das ist richtig. Du 
hast zwar viel für den Glauben getan, aber 
wir haben viele Päpste im Himmel. Dieser 
Kerl aber ist der erste Anwalt, der es hier-
her geschafft hat.“

Der Angeklagte fragte seinen Anwalt, wie 
lange die ganze Angelegenheit wohl dau-
ern werde. Anwalt: „Für mich drei Stunden 
und für Sie drei Jahre...“ 

Ein Tourist beobachtet auf dem Platz vor 
dem Kölner Dom die Tauben. Da nähert 
sich ihm ein Priester. „Hochwürden, wür-
den Sie mir bitte eine Frage beantworten?“ 
„Gerne, wenn ich es kann, mein Sohn“, ant-
wortet der Priester. „Sind die Tauben evan-
gelisch oder katholisch?“, fragt der Tourist. 
„Das kann ich Dir leider nicht beantworten, 
mein Sohn. Aber eines kann ich Dir sagen: 
Die Tauben sind alle Mitglieder der CDU 
(Name austauschbar).“ „Wieso denn das?, 
fragt der Tourist. Darauf der Priester: „Wenn 
die Tauben am Boden sind, fressen Sie Dir 

aus der Hand, sobald sie aber oben sind, 
scheißen sie Dir auf den Kopf!“

Ein Mann steht vor Gericht, weil er seine 
Frau erschlagen hat.
Richter: „Das ist ein sehr brutales Vergehen. 
Wenn Sie mit Milde rechnen, müssen Sie 
uns schon eine gute Begründung geben.“
Der Mann: „Die war so dämlich, die muss-
te ich einfach erschlagen!“
Richter: „Das ist ja noch viel schlimmer. 
Wenn Sie nicht wollen, dass die Geschwo-
renen Sie von vornherein schuldig spre-
chen sollen, dann geben Sie uns bitte eine 
plausible Erklärung.“
Darauf der Mann: „Das war folgender-
maßen: Wir wohnten in einem Hochhaus 
im 13.Stock und im ersten Stock wohnte 
eine reizende Portiersfamilie, die hatte drei 
Kinder. Es war schrecklich! Die waren klein 
geblieben, von Natur aus. Der Zwölfjährige 
war 80 cm groß, der 19 jährige 90 cm. Ich 
kam eines Tages hoch zu meiner Frau und 
sage: „Das ist schon was Schlimmes mit 
den Kindern unserer Portiersfamilie.“
„Ja“, sagt meine Frau“, das ist ein richtiges 
Pyrenäengeschlecht.“ Ich sage: „Nein, was 
Du meinst, sind Pygmäen.“ „Nein“, sagt 
meine Frau, „Pygmäen, das ist das, was der 
Mensch unter der Haut hat, davon kriegt 
er Sommersprossen.“ 
Ich sage: „Das ist Pigment.“ „Nein“, sagt 
meine Frau, „Pigment, darauf haben die 
alten Ägypter geschrieben.“ Ich sage: „Das 
ist Pergament!“ „Nein", sagt meine Frau, 
„Pergament ist, wenn ein Dichter etwas 
anfängt und nicht zu Ende macht.“ 
Herr Richter, Sie können sich vorstellen, 
ich verschlucke mir das Fragment, ich set-
ze mich in meinen Lehnstuhl und lese 
Zeitung.
Plötzlich kommt meine Frau mit einem 
Satz, ich denke, jetzt ist sie irrenhausreif. 
„Liebling, schau mal, was hier steht!“ Sie 
macht ein Buch auf, zeigt auf eine Textstel-
le und sagt: „Das Sonnendach des Hand-
täschchens war die Lehrerin des Zuhälters 
15.“ 
Ich nehme das Buch an mich und sage: 
„Aber Schatz, das ist ein französisches 
Buch, da steht: La Marquise de Pompa-
dour est la Maitresse de Lois XV. Das heißt: 
Die Marquise von Pompadour war die Mä-
tresse von Ludwig dem 15.“ 
„Nein“, sagt meine Frau, „das musst du 
wörtlich übersetzen: La Marquise – das 

Sonnendach. Pompadour – das Hand-
täschchen. La Maitresse – die Lehrerin. Lois 
XV – der Zuhälter 15. Ich muss das schließ-
lich ganz genau wissen, ich habe extra für 
meinen Französischunterricht einen Legio-
när angestellt.“ 
Ich sage: „Du meinst einen Lektor.“ „Nein“, 
sagt meine Frau, „Lektor war der griechi-
sche Held des Altertums.“ Ich sage: „Das 
war Hektor, und der war Trojaner.“ „Nein“, 
sagt meine Frau, „Hektor ist ein Flächen-
maß.“ Ich sage: „Das ist ein Hektar.“ „Nein“, 
sagt meine Frau, „Hektar ist der Göt-
tertrank.“ Ich sage: „Das ist der Nektar.“ 
„Nein“, sagt meine Frau, „Nektar ist ein 
Fluss in Süddeutschland.“ Ich sage: „Das ist 
der Neckar.“ 
Darauf meine Frau: „Du kennst wohl nicht 
das schöne Lied: Bald gras ich am Nek-
tar, bald gras ich am Rhein – das habe 
ich neulich mit meiner Freundin im Duo 
gesungen.“ Ich sage: „Das heißt Duett.“ 
„Nein“, sagt meine Frau, „Duett ist, wenn 
zwei Männer mit einem Säbel aufeinan-
der losgehen.“ Ich sage: „Das ist ein Duell.“ 
„Nein“, sagt meine Frau, „Duell ist, wenn 
eine Eisenbahn aus einem dunklen, fi nste-
ren Bergloch herauskommt.“ 
Herr Richter – da habe ich einen Hammer 
genommen und habe sie erschlagen.“
Betretenes Schweigen, dann der Richter: 
„Freispruch, ich hätte sie schon bei Hektor 
erschlagen!“

Er: Schatz, was machst Du, wenn ich im 
Lotto gewinne?
Sie: Ich nehm mir die Hälfte und hau ab!
Er: Gut, ich hab 12 Euro gewonnen, hier 
sind 6 Euro und tschüss...

Paar im Bett. Er: „Ach sag mir doch die drei 
Worte, die Liebende für Immer aneinan-
der binden!“ Sie: „Ich bin schwanger!“

Paula: „Nein Hans! Ich will erst nach der 
Heirat mit Dir schlafen.“ Hans: „Gut, dann 
ruf' mich an, wenn Du geheiratet hast.“

„Frau Müller redet nicht mehr mit ihrem 
Mann.“ „Wieso denn nicht???“ „Sie hat 
ihren Mann um 100 Euro für den Schön-
heitssalon gebeten!“ „Na und?” „Er hat ihr 
1000 Euro gegeben!“

Neues aus unserer Schmunzelecke  Zusammengestellt von Wolfgang Hirsch

Was zum Schmunzeln
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Sales MRO Parts CAMO NDT TRTO

PRE-OWNED AIRCRAFT

CITATION CJ Year: 1999

CESSNA P210N Year: 1980

CITATION CJ2+ Year: 2006

CITATION MUSTANG Year: 2011

Registration: D
Total Time: approx. 600 hrs
Seating: 2 + 7
Collins Pro Line 21-2-Screen, Dual FMS, EG-
PWS, XM WX, Electr. Charts, TCAS I, Steep 
Approach, RVSM, CESCOM, Tap Adv. Elite, 
beige cream interior

Registration: D
Total Time: approx. 210 hrs
Seating: 2 + 4
EASA German Commercial, EU OPS KIT, 
High Sierra Edition, CESCOM, Engine and 
Airframe Warranty until 09/2014, ProParts, 
ProTech

Registration: D
Total Time: approx. 2900 hrs
Seating: 2 + 5
EU-OPS compliance, PRNAV, CESCOM, two 
owners since new, always hangared

Registration: D
Total Time: approx. 2500 hrs
Engine: Continental TSIO 520P 
 approx. 80 hrs
Seating: 1 + 5
IFR, Full De-Ice, Robertson STOL, engine in-
tercooler, Stormscope BF Goodrich WX950, 
AP King KFC 200


